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Satzung des Deutschen Schützenbundes e. V. 
 
 
§ 1 Name und Sitz 
 
Der 1861 gegründete Verein führt den Namen 
„Deutscher Schützenbund e. V.“ (DSB). 
 
Er ist im Vereinsregister eingetragen und hat 
seinen Sitz in Wiesbaden. 
 
 
§ 2 Zweck 
 
Zweck des DSB ist  

- die Förderung und die Überwachung des 
Sportschießens nach einheitlichen Re-
geln,  

- die Regelung der Aus- und Fortbildung, 
- die Einrichtung von Bundesligen, 
- die Förderung des Schützenbrauchtums,  
- die Vertretung seiner Mitglieder im In- 

und Ausland, 
- die Förderung der sportlichen und allge-

meinen Jugendarbeit, 
- die Durchführung des Deutschen Schüt-

zentages, 
- die einheitliche Präsentation des Sport-

schießens und der überverbandlichen 
Schützentradition in der Öffentlichkeit. 

 
 
§ 3 Tätigkeitsgrundsätze und Gemeinnüt-

zigkeit 
 
1. Der DSB ist politisch, weltanschaulich und 

konfessionell neutral. 
 
2. Der DSB tritt für die Bekämpfung des Do-

pings sowie für Maßnahmen ein, die Ver-
stöße gegen Anti-Dopingbestimmungen 
(Art. 2.1 – 2.9 NADA-Code) unterbinden. 
Die Liste verbotener Wirkstoffe und Metho-
den ist der Satzung beigefügt (Anlage 1). 
Der DSB ist den Grundsätzen und den Zie-
len der Nationalen Anti-Doping-Agentur 
(NADA) und ihres Anti-Doping-Regelwerkes 
(NADA-Code) verpflichtet. 

 
3. Der DSB verfolgt ausschließlich und unmit-

telbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke” der 
Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig. Sei-
nem idealen Zweck ist die zur Erreichung 
des Verbandszwecks erforderliche eigen-
wirtschaftliche Betätigung untergeordnet.  

 
4. Haushaltsmittel des DSB dürfen nur für 

satzungsmäßige Zwecke verwendet wer-
den. Die Mitglieder erhalten keine Zuwen-
dungen aus seinen Mitteln. Niemand darf 
durch Ausgaben, die dem Zweck des DSB 

fremd sind oder durch eine unverhältnis-
mäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

 
5. Sämtliche Mitglieder der Organe des DSB 

sowie seiner Kommissionen und Ausschüs-
se üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
Die im Interesse des DSB entstandenen 
Reisekosten, Tagegelder und sonstigen 
Auslagen werden in der vom Gesamtvor-
stand festgesetzten Höhe ersetzt. Für be-
sonders beanspruchte Mitglieder kann der 
Gesamtvorstand eine Aufwandsentschädi-
gung beschließen. 

 
6. Jeder die Satzung ändernde Beschluss 

muss vor Einreichung beim Registergericht 
in Abschrift dem zuständigen Finanzamt 
vorgelegt werden. Erst wenn das Finanz-
amt die Unbedenklichkeit der Satzungsän-
derung bestätigt, darf die Einreichung beim 
Registergericht erfolgen. 

 
 

§ 4 Zuständigkeiten und Rechtsgrundlagen 
 
1. Der DSB ist zuständig für 

- den Erlass einheitlicher Regeln für das 
Sportschießen sowie die Kontrolle ihrer 
Einhaltung 

- die Regelung und Durchführung der 
Aus- und Fortbildung, 

- die Veranstaltung von deutschen Meis-
terschaften und Länderkämpfen sowie 
die Meldung und Nominierung von 
Schützen zu internationalen schieß-
sportlichen Veranstaltungen, 

- die Durchführung und Gestaltung des 
Deutschen Schützentages, 

- die Einrichtung und Organisation von 
Bundesligen für den Bereich des Sport-
schießens, 

- Grundsatzfragen der Schützentradition, 
- Grundsatzfragen der Schützenjugend, 
- Grundsatzfragen der Öffentlichkeitsar-

beit, 
- die Unterstützung und Beratung von 

Bundesbehörden und bundesweit täti-
gen Organisationen sowie von auslän-
dischen Behörden und Organisationen 
in Fragen des Sportschießens, 

- die Zusammenarbeit mit dem Deut-
schen Olympischen Sportbund (DOSB), 
der Nationalen Anti-Doping-Agentur 
und den schießsportlichen Organisatio-
nen des Auslands, insbesondere durch 
Mitgliedschaft in den entsprechenden 
internationalen Schießorganisationen, 

- die Behandlung der mit dem Sport-
schießen zusammenhängenden 
Grundsatzfragen des Umweltschutzes, 
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- die mit der öffentlichen Präsentation 
des Sportschießens zusammenhän-
genden Grundsatzfragen der Werbung, 
des Sponsoring und des Merchandising 
sowie der Medien-, insbesondere der 
Fernsehrechte. 

 
Soweit der DSB für Grundsatzfragen zu-
ständig ist, schließt dies nicht generell die 
Zuständigkeit der unmittelbaren und mittel-
baren Mitglieder aus, erfordert aber vor 
entsprechendem Tätigwerden eine Ab-
stimmung mit dem DSB. 

 
2. Der DSB regelt seine Angelegenheiten 

durch Ordnungen und Entscheidungen sei-
ner Organe. Er erlässt zu diesem Zweck 
insbesondere eine 
- Sportordnung, 
- Ausbildungs- und Prüfungsordnung, 
- Bundesligaordnung, 
- Nominierungsordnung, 
- Schießstandordnung, 
- Finanzordnung, 
- Jugendordnung, 
- Rechtsordnung, 
- Ehrungsordnung, 
- Gebührenordnung, 
- Werbe- und Medienordnung. 

 
Die Nominierungsordnung sowie die 
Rechtsordnung sind Bestandteile dieser 
Satzung. Die übrigen Ordnungen sind nicht 
Bestandteile der Satzung. Sie werden, mit 
Ausnahme der Jugendordnung, vom Ge-
samtvorstand beschlossen oder geändert. 

 
3. Der DSB ist Mitglied folgender internationa-

ler Sportverbände: 
- International Shooting Sport Federation 

(ISSF), 
- Fédération Internationale de Tir À l’Arc 

(FITA), 
- Europäische Schützenkonföderation 

(ESK), 
- Internationale Armbrustschützen-Union 

(IAU), 
- Muzzle Loaders Association Interna-

tional Committee (MLAIC), 
- Europäische Bogen-Union (EMAU), 
- Vereinigung der Schießsportverbände 

der EG (A.F.T.S.C.). 
 

Aufgrund dieser Mitgliedschaften ist der 
DSB den Regelungen dieser internationa-
len Verbände unterworfen.  

 
 
§ 5 Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 6 Mitgliedschaft 
 
1. Dem DSB gehören unmittelbare Mitglieder, 

mittelbare Mitglieder, Ehrenmitglieder und 
besondere Mitglieder an.  

 
2. Unmittelbare Mitglieder sind die folgenden 

Landesschützenverbände: 
  

Badischer Sportschützenverband e. V. 
Bayerischer Sportschützenbund e. V. 
Schützenverband Berlin-Brandenburg e. V. 
Brandenburgischer Schützenbund e. V. 
Schützenverband Hamburg und Umgegend e. V. 
Hessischer Schützenverband e. V. 
Landesschützenverband Mecklenburg- 
Vorpommern e. V. 
Niedersächsischer Sportschützenverband e. V. 
Norddeutscher Schützenbund e. V. 
Nordwestdeutscher Schützenbund e. V. 
Oberpfälzer Schützenbund e. V. 
Pfälzischer Sportschützenbund e. V. 
Rheinischer Schützenbund e. V. 
Schützenverband Saar e. V. 
Landesschützenverband Sachsen-Anhalt e. V. 
Sächsischer Schützenbund e. V. 
Südbadischer Sportschützenverband e. V. 
Thüringer Schützenbund e. V. 
Westfälischer Schützenbund e. V. 
Württembergischer Schützenverband e. V. 
 
Weitere Verbände aus den Gebieten der 
unmittelbaren Mitglieder dürfen nur als be-
sondere Mitglieder i. S. v. § 6 Ziff. 5 in den 
DSB aufgenommen werden.  

 
3. Mittelbare Mitglieder des DSB sind die den 

unmittelbaren Mitgliedern i. S. v. § 6 Ziff. 2 
angehörenden Untergliederungen und de-
ren Mitglieder. 

 
4. Ehrenmitglieder sind Persönlichkeiten, die 

sich um das deutsche Schützenwesen her-
vorragende Verdienste erworben haben 
und durch den Gesamtvorstand zu Ehren-
mitgliedern ernannt worden sind. Ehrenmit-
glieder in diesem Sinne sind auch die vom 
Gesamtvorstand nach langjähriger Tätigkeit 
als Präsidenten des DSB zu Ehrenpräsi-
denten ernannten Persönlichkeiten. 

 
5. Besondere Mitglieder sind Organisationen, 

die sich nicht den Landesschützenverbän-
den – den unmittelbaren Mitgliedern – zu-
ordnen lassen, sich jedoch im Sinne des 
DSB betätigen. 

 
 
§ 7 Erwerb der unmittelbaren und besonde-

ren Mitgliedschaft 
 
1. Unmittelbare und besondere Mitgliedschaft 

werden durch Aufnahme erworben. Sie set-
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zen die Anerkennung der Satzung und 
Ordnungen des DSB voraus. Die Satzun-
gen und Ordnungen der unmittelbaren und 
besonderen Mitglieder dürfen nicht denen 
des DSB widersprechen. 

 
2. Die Aufnahme als unmittelbares Mitglied 

setzt den Nachweis der Gemeinnützigkeit i. 
S. des Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwe-
cke” der Abgabenordnung sowie den 
Nachweis der Eintragung beim zuständigen 
Registergericht voraus. 

 
3. Die Aufnahme als besonderes Mitglied 

setzt weiterhin das Einverständnis der regi-
onal betroffenen Landesschützenverbände 
voraus. Die Modalitäten der Zusammenar-
beit sowie die Rechte und Pflichten des be-
sonderen Mitglieds werden in einem Ver-
trag festgelegt. 

 
4. Aufnahmeanträge sind mit den erforderli-

chen Nachweisen schriftlich an das Präsi-
dium des DSB zu richten. Über die Auf-
nahme unmittelbarer und besonderer Mit-
glieder entscheidet der Gesamtvorstand. 
 
 

§ 8 Rechte der Mitglieder 
 
1. Die unmittelbaren und besonderen Mitglie-

der regeln innerhalb ihrer Bereiche alle mit 
dem Sportschießen zusammenhängenden 
Fragen selbstständig, soweit diese Fragen 
nicht der Beschlussfassung durch den DSB 
vorbehalten sind. 

 
2. Die unmittelbaren Mitglieder legen ihre 

Gebietsgrenzen im gegenseitigen Einver-
nehmen fest. Können sie keine Einigung 
erzielen, so entscheidet der Gesamtvor-
stand unter Berücksichtigung aller Umstän-
de. 

 
3. Die unmittelbaren Mitglieder üben ihre Mit-

gliedschaftsrechte in der Delegiertenver-
sammlung durch Delegierte sowie im Ge-
samtvorstand durch ihre dafür benannten 
Vertreter aus. In die Delegiertenversamm-
lung können sie entsprechend der Mitglie-
derzahl gem. § 9 Ziff. 9 für das vorausge-
gangene Jahr für jedes volle und angefan-
gene Dreitausend ihrer Mitglieder einen De-
legierten entsenden. Die Art, wie sie ihre 
Delegierten bestimmen, steht ihnen frei. Die 
Delegierten werden dem Präsidium des 
DSB zu Beginn der Delegiertenversamm-
lung rechtzeitig durch die unmittelbaren 
Mitglieder schriftlich benannt. 
 
Jeder Delegierte hat eine Stimme, die er 
auf einen Delegierten seines Verbandes 
übertragen kann. Auf einen Delegierten 

dürfen jedoch nicht mehr als drei Stimmen 
übertragen werden. Im Höchstfall kann ein 
Delegierter demgemäß vier Stimmen abge-
ben. Das Stimmrecht ruht, solange der Bei-
trag nicht bezahlt ist. 

 
4. Die unmittelbaren Mitglieder sind berech-

tigt, die Einrichtungen des DSB in dem in 
der Satzung und den Ordnungen bestimm-
ten Umfang zu nutzen.  

 
5. Die unmittelbaren Mitglieder sind berech-

tigt, die Beratung des DSB in allen mit dem 
Sportschießen zusammenhängenden Fra-
gen in Anspruch zu nehmen. 

 
6. Die unmittelbaren und mittelbaren Mitglie-

der haben das Recht, an den vom DSB 
durchgeführten Veranstaltungen und Wett-
kämpfen teilzunehmen, wenn sie die Aus-
schreibung des Ausrichters als verbindlich 
anerkennen. 

 
7. Die unmittelbaren Mitglieder haben das 

Recht, an den vom DSB durchgeführten 
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen ent-
sprechend den dazu erlassenen Ausschrei-
bungen teilzunehmen. 

 
8. Die in § 8 Ziff. 4, 5 und 7 genannten Rechte 

können – mit Zustimmung des jeweiligen 
unmittelbaren Mitglieds – von dessen mit-
telbaren Mitgliedern ausgeübt werden, falls 
diese die Satzung, Ordnungen und Be-
schlüsse des DSB, sowie die getroffenen 
Vereinbarungen als für sich verbindlich an-
erkennen. 

 
9. Den mittelbaren Mitgliedern ist die Anwe-

senheit bei Delegiertenversammlungen 
gestattet. 

 
10. Die besonderen Mitglieder haben - bei ent-

sprechender vertraglicher Vereinbarung - 
das Recht,  
- ihre Belange durch den DSB vertreten 

zu lassen, 
- fachbezogen in Kommissionen und 

Ausschüssen des DSB mitzuarbeiten, 
- an den Sitzungen des Gesamtvor-

stands (ggf. mit Sitz und Stimme) teil-
zunehmen, 

- Einrichtungen des DSB zu nutzen,  
- an Veranstaltungen des DSB sowie an 

seinen Aus- und Fortbildungsmaßnah-
men teilzunehmen,  

- sich beraten zu lassen. 
 
11. Die Ehrenmitglieder haben Sitz und Stimme 

in der Delegiertenversammlung. Die Ehren-
präsidenten haben darüber hinaus Sitz und 
Stimme im Gesamtvorstand. 
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§ 9 Pflichten der Mitglieder 
 
1. Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Interes-

sen des DSB zu wahren, bei der Erreichung 
seiner Ziele mitzuwirken und seine Sat-
zung, Ordnungen, Entscheidungen und Be-
schlüsse zu befolgen. 

 
2. Alle Mitglieder sind verpflichtet, bei den in 

§ 15 Ziff. 8 c) genannten Streitigkeiten 
Rechtsschutz zunächst ausschließlich da-
durch zu suchen, dass sie die Streitigkeit 
den DSB-Rechtsorganen i. S. v. § 15 Ziff. 1 
zur Entscheidung unterbreiten. Nach Aus-
schöpfung des DSB-Instanzenzuges sind 
sie verpflichtet, unter Vermeidung des 
Rechtswegs zu den staatlichen Gerichten 
ausschließlich das Schiedsgericht i. S. v. 
§ 17 anzurufen und dessen Entscheidung 
zu befolgen. Die unmittelbaren Mitglieder 
verpflichten ihre – auch mittelbaren – Mit-
glieder sinngemäß durch Satzung und/oder 
Vertrag. 

 
3. Die unmittelbaren Mitglieder sind verpflich-

tet, Änderungen ihrer Satzung nach der 
Eintragung im Vereinsregister, jede Ände-
rung des Status der Gemeinnützigkeit so-
wie den Beschluss über ihre Auflösung un-
verzüglich dem Präsidium des DSB anzu-
zeigen. 

 
4. Die unmittelbaren Mitglieder sind verpflich-

tet, stets darauf hinzuwirken, dass das vom 
DSB gesetzte Recht auch von ihren Mit-
gliedern beachtet wird. Zu diesem Zweck 
verpflichten sie in ihren Satzungen ihre Un-
tergliederungen und deren Mitglieder, die 
sich aus der Satzung und den Ordnungen 
des DSB ergebenden Verpflichtungen sinn-
gemäß in ihre Satzungen und Ordnungen 
zu übernehmen und sich der Satzung, den 
Ordnungen, Entscheidungen und Be-
schlüssen des DSB zu unterwerfen. Über-
nahme und Befolgungspflicht betreffen 
auch spätere Änderungen und Ergänzun-
gen der Satzung und Ordnungen des DSB. 
Die Pflicht zur Übernahme und Befolgung 
des vom DSB gesetzten Rechts kann auch 
durch Vertrag vereinbart werden. 

 
5. Die unmittelbaren Mitglieder sind verpflich-

tet, ihre eigene und die ihnen von ihren Mit-
gliedern überlassene Vereinsstrafgewalt 
dem DSB im Rahmen seiner sich aus der 
Satzung und der Rechtsordnung ergeben-
den Zuständigkeit zu übertragen.  

 
6. Die unmittelbaren Mitglieder sind verpflich-

tet, die Entscheidungen der Organe des 
DSB zu beachten bzw. durchzuführen. Die 
unmittelbaren Mitglieder erkennen das 
Recht des DSB an, erforderlichenfalls eine 

Ersatzvornahme anzuordnen und zu voll-
ziehen, wenn das unmittelbare Mitglied 
nach Ablauf einer ihm gesetzten angemes-
senen Frist die erforderliche Maßnahme 
nicht selbst durchführt. 

 
7. Die unmittelbaren Mitglieder erkennen – in 

gegenseitigem Interesse – ein Informations-
recht der Organe des DSB an. Insbesonde-
re sind die unmittelbaren Mitglieder ver-
pflichtet, die Mitglieder oder beauftragten 
Vertreter des DSB-Präsidiums an ihren Mit-
gliederversammlungen teilnehmen zu las-
sen und ihnen auf Verlangen das Wort zu 
erteilen.  

 
8. Die unmittelbaren Mitglieder sind verpflich-

tet, in grundsätzlichen Fragen mit Aus-
landsbezug den DSB in geeigneter Weise 
zu informieren. 

 
9. Die unmittelbaren Mitglieder haben bis zum 

15.01. eines jeden Jahres die Zahl ihrer 
Mitglieder (Stand 31.12. des Vorjahres) zu 
melden und die festgesetzten Bundesbei-
träge bis zum 31.03. zu entrichten. Für Mit-
glieder, die im Laufe des Jahres austreten, 
ist der volle Beitrag zu zahlen. 

 
10. Für die besonderen Mitglieder werden die 

Pflichten jeweils vertraglich festgelegt. 
 
 
§ 10 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, 

Ausschluss oder Auflösung. 
 
2. Der Austritt ist nur zum Ende des Ge-

schäftsjahres zulässig und muss dem Prä-
sidium spätestens drei Monate vorher 
schriftlich erklärt werden. 

 
3. Der Ausschluss eines unmittelbaren oder 

besonderen Mitglieds kann erfolgen, wenn 
es durch zurechenbares schuldhaftes Ver-
halten seiner Organe in besonders schwe-
rer Weise gegen seine in § 9 aufgeführten 
Pflichten verstößt oder die Gemeinnützig-
keit verliert. 

 
4. Mittelbare Mitglieder des DSB können bei 

Verstößen der vorbezeichneten Art durch 
ihren Verein bzw. Verband ausgeschlossen 
werden. Der DSB kann aus überverbandli-
chen Erwägungen den Beschluss fassen, 
dass ein mittelbares Mitglied auszuschlie-
ßen ist. 

 
5. Ein Ehrenmitglied kann ausgeschlossen 

werden, wenn es in besonders schwerer 
Weise gegen seine sich aus § 9 Ziff. 1 und 
2 ergebenden Pflichten verstößt.  
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6. Über den Ausschluss entscheidet der Ge-
samtvorstand auf Antrag des Präsidiums. 
Dem betroffenen Mitglied ist rechtliches 
Gehör zu gewähren. Hierzu ist ihm die An-
schuldigung mitzuteilen und die Äußerungs-
frist so reichlich zu bemessen, dass sich 
das Mitglied ordnungsgemäß verteidigen 
kann. Eine längere als eine zweimonatige 
Äußerungsfrist braucht jedoch nicht gesetzt 
zu werden. Die Ausschlussentscheidung ist 
zu begründen und schriftlich per Einschrei-
ben mit Rückschein mitzuteilen. Gegen den 
Ausschlussbeschluss des Gesamtvor-
stands stehen dem Mitglied die in § 15 und 
§ 17 genannten Rechtsschutzmöglichkeiten 
offen. 

 
7. Bestehende Verbindlichkeiten werden 

durch die Beendigung der Mitgliedschaft 
nicht aufgehoben. Insbesondere bleibt die 
Beitragspflicht bis zum Ende des laufenden 
Geschäftsjahres bestehen. 

 
8. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft ge-

hen alle Rechte, die sich aus der Zugehö-
rigkeit zum DSB ergeben, verloren. Erstat-
tungsansprüche, gleich welcher Art, können 
nicht erhoben werden.  

 
 
§ 11 Organe, Rechtsorgane und ständige 

Ausschüsse 
 
1. Organe des DSB sind: 

a) das Präsidium 
b) der Gesamtvorstand 
c) die Delegiertenversammlung 

 
2. Rechtsorgane des DSB sind: 

a) der Kontrollausschuss 
b) das DSB-Gericht 1. Instanz 
c) das DSB-Gericht 2. Instanz 

 
3. Ständige Ausschüsse des DSB sind: 

a) der Sportausschuss 
b) der Frauenausschuss 
c) der Jugendausschuss 
d) der Ehrungsausschuss 
e) der Bildungsausschuss 

 
4. Die Organe und Ausschüsse geben sich 

ihre Geschäftsordnung selbst. 
 
 
§ 12 Präsidium 
 
1. Dem Präsidium gehören der Präsident, fünf 

Vizepräsidenten, davon mindestens eine 
Frau, der Bundesschatzmeister, der Bun-
dessportleiter und der Bundesjugendleiter 
an. 
 

Der DSB wird rechtsgeschäftlich von zwei 
Präsidiumsmitgliedern – gemeinschaftlich 
handelnd – vertreten. 

 
2. Die Präsidiumsmitglieder berichten in den 

Organen des DSB über folgende Bereiche: 
- der Präsident und die fünf Vizepräsi-

denten über die von ihnen betreuten 
Bereiche, 

- der Schatzmeister über den Bereich Fi-
nanzen und Verwaltung, 

- der Bundessportleiter über den Bereich 
Sport, 

- der Bundesjugendleiter über den Be-
reich Jugend. 

 
3. Die Mitglieder des Präsidiums werden mit 

Ausnahme des Bundesjugendleiters, der 
vom Bundesjugendtag gewählt wird, von 
der Delegiertenversammlung auf die Dauer 
von vier Jahren gewählt. Sie bleiben bis 
zum Zeitpunkt der Neuwahl des Präsidiums 
im Amt. Eine Wiederwahl ist möglich. 
Die Wahlen entsprechend der Ziff. 1. sind 
getrennt durchzuführen. Der Präsident ist 
schriftlich zu wählen. Wird bei der Wahl des 
Präsidenten im 1. Wahlgang die absolute 
Mehrheit nicht erreicht, findet eine Stich-
wahl zwischen den zwei Bewerbern mit der 
höchsten Stimmenzahl statt. Gewählt ist, 
wer bei der Stichwahl die höchste Stim-
menzahl erhält. Für die übrigen Wahlen ge-
nügt die einfache Mehrheit. Steht bei der 
jeweiligen Wahl nur ein Kandidat zur Verfü-
gung und hat dieser nicht die Mehrheit der 
Stimmen erreicht, so kann die Wahl auf An-
trag wiederholt werden. 

 
4. Sitzungen und Versammlungen der Organe 

werden von dem Präsidenten oder, im Falle 
seiner Verhinderung, durch einen Vizeprä-
sidenten einberufen und geleitet. 

 Eine Sitzung des Präsidiums ist einzuberu-
fen, wenn drei Mitglieder des Präsidiums 
dies verlangen. 

 
5. Das Präsidium verwaltet das Bundesver-

mögen. Dem Bundesschatzmeister obliegt 
insbesondere die Überwachung der Ein-
nahmen und Ausgaben. Für ordnungsge-
mäße Buchführung und Geldanlage ist 
Sorge zu tragen. Jährlich hat eine Buchprü-
fung durch einen beeideten Buch- oder 
Wirtschaftsprüfer, mindestens halbjährlich 
eine Prüfung durch die gewählten Rech-
nungsprüfer zu erfolgen. Alle Prüfungsbe-
richte sind den Mitgliedern des Präsidiums 
innerhalb von vier Wochen nach Beendi-
gung der Prüfung schriftlich zu übermitteln. 

 
6. Zur Verfügung über Bundesvermögen ist 

das Präsidium, soweit es sich nicht um die 
Bestreitung laufender oder notwendiger 
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Ausgaben handelt, nur im Rahmen eines 
beschlossenen Haushalts ermächtigt. 

 
7. Die Mitglieder des Präsidiums sind berech-

tigt, an allen Sitzungen der unmittelbaren 
Mitglieder teilzunehmen. Ihnen ist auf Ver-
langen zu jedem Punkt der Tagesordnung 
das Wort zu erteilen. 

 
8. Zur Erledigung der laufenden Bundesge-

schäfte ist eine Geschäftsstelle einzurich-
ten, die mit einem Geschäftsführer und der 
notwendigen Anzahl von Angestellten zu 
besetzen ist. Einstellung und Kündigung 
des Geschäftsführers erfolgen durch das 
Präsidium im Rahmen des beschlossenen 
Haushaltes. Der Geschäftsführer nimmt an 
den Sitzungen der Organe des DSB bera-
tend teil. Er darf kein Amt innerhalb eines 
Organs des DSB bekleiden. Die Gehaltsre-
gelung obliegt dem Präsidium. 

 
9. Das Präsidium beruft die Mitglieder des 

Bildungsausschusses sowie den Daten-
schutzbeauftragten. 

 
 
§ 13 Gesamtvorstand 
 
1. Dem Gesamtvorstand gehören an: 

a) die Mitglieder des Präsidiums, 
b) jeweils 2 von den unmittelbaren Mit-

gliedern benannte Vertreter; einer der 
beiden Vertreter kann zusätzlich zu 
seiner eigenen Stimme entsprechend 
der Regelung in § 8 Ziff. 3 Satz 2 das 
Stimmrecht des von ihm vertretenen 
unmittelbaren Mitgliedes ausüben, 

c) der stellvertretende Bundessportleiter; 
d) der stellvertretende Bundesjugendleiter, 
e) die Bundesfrauenbeauftragte oder, im 

Falle ihrer Verhinderung, deren Stell-
vertreterin, 

f) der/die Ehrenpräsident(en), 
g) der Aktivensprecher. 

 
2. Der Gesamtvorstand soll von dem Präsi-

denten oder, bei seiner Verhinderung, von 
einem seiner Vizepräsidenten mindestens 
zweimal im Jahr einberufen werden. Die 
Einladung hat schriftlich unter Bekanntgabe 
der Tagesordnung mindestens 14 Tage vor 
der Sitzung zu erfolgen. Der Gesamtvor-
stand ist einzuberufen, wenn dies schriftlich 
zehn seiner Mitglieder unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe für die Einberufung 
verlangen. Erfolgt die Einberufung nicht 
binnen 14 Tagen nach der Antragstellung, 
können die Antragsteller selbst den Ge-
samtvorstand einberufen. 

 
3. Der Gesamtvorstand ist zuständig in allen 

Angelegenheiten, die nicht der Delegierten-

versammlung vorbehalten sind oder in die 
Zuständigkeit des Präsidiums fallen, insbe-
sondere für 
a) Aufnahme unmittelbarer und besonde-

rer Mitglieder, 
b) für den Erlass und die Änderung der in 

§ 4 Ziff. 2 genannten Ordnungen mit 
Ausnahme derjenigen, die Bestandteil 
der Satzung sind, 

c) Entgegennahme der Jahresberichte 
und Entlastung des Präsidiums in den 
Jahren, in denen keine Delegiertenver-
sammlung stattfindet, 

d) Genehmigung des vom Bundes-
schatzmeister vorzulegenden Haus-
haltsplanes, 

e) An- und Verkauf sowie Belastung von 
Grundstücken, 

f) Wahl der Mitglieder der Rechtsorgane, 
g) Bestellung von Ausschüssen und 

Kommissionen, 
h) Wahl der Mitglieder des Ehrungsaus-

schusses für vier Jahre und Bestäti-
gung der vom Ehrungsausschuss ge-
mäß der Ehrungsordnung vorgeschla-
genen Ehrungen, 

i) Suspendierung von Mitgliedern des 
Präsidiums, die in besonders schwer-
wiegender Weise gegen ihre sich aus 
§ 9 Ziff. 1 und 2 ergebenden Pflichten 
verstoßen haben, bis zur nächsten De-
legiertenversammlung. 

 
4. Der Gesamtvorstand entscheidet mit einfa-

cher Mehrheit, dabei muss sich die Stim-
menmehrheit aus den Stimmen von min-
destens sechs verschiedenen unmittelba-
ren Mitgliedern zusammensetzen. 

 
5.      Der Gesamtvorstand entscheidet mit einer 

⅔ Mehrheit über die Änderungen des § 3 
Ziff. 2 Satz 2 und des § 16 Ziff. 2. Bei der 
Abstimmung gelten die Grundsätze des § 8 
Ziff. 3 Satz 2 mit der Maßgabe, dass min-
destens acht der unmittelbaren Mitglieder 
der Satzungsänderung zustimmen müssen. 

 
6.      Anträge an den Gesamtvorstand können 

von den Organen, den Ausschüssen und 
den stimmberechtigten Mitgliedern gestellt 
werden und müssen mindestens 14 Tage 
vor der Sitzung bei der Geschäftsstelle des 
DSB eingereicht sein. Über die Zulassung 
später eingehender Anträge und gestellter 
Dringlichkeitsanträge entscheidet der Ge-
samtvorstand. 
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§ 14 Delegiertenversammlung 
 
1. Die Delegiertenversammlung ist das obers-

te Organ des DSB. Sie setzt sich zusam-
men aus 
a) den Mitgliedern des Gesamtvorstandes, 
b) den Delegierten der unmittelbaren Mit-

glieder (§ 8 Ziff. 3), 
c) den Ehrenmitgliedern. 

 
2. Die Delegiertenversammlung ist zuständig 

für 
a) Satzungsänderungen, mit Ausnahme 

derjenigen, die nach § 13 Ziff. 5 dem 
Gesamtvorstand vorbehalten sind. 

b) Wahl der Mitglieder des Präsidiums mit 
Ausnahme des Bundesjugendleiters,  

c) Festsetzung des Bundesbeitrages, 
d) Entgegennahme der Jahresberichte 

des Präsidiums und dessen Entlastung, 
e) Wahl von drei Rechnungsprüfern und 

eines Ersatzrechnungsprüfers, deren 
Amtszeit vier Jahre beträgt, 

f) Abberufung von Mitgliedern des Präsi-
diums, die in besonders schwerwiegen-
der Weise gegen ihre sich aus     § 9 
Ziff. 1 und 2 ergebenden Pflichten ver-
stoßen haben, 

g) Beschlussfassung über die Auflösung 
des DSB. 

 
3. Die Delegiertenversammlung findet alle 

zwei Jahre statt. Sie wird vom Präsidenten 
oder, im Fall seiner Verhinderung, durch ei-
nen Vizepräsidenten unter Bekanntgabe 
der Tagesordnung einberufen. Die Einla-
dungsfrist beträgt 30 Tage. Die Einladun-
gen erfolgen an die Mitglieder des Gesamt-
vorstandes und die Ehrenmitglieder persön-
lich; für die Delegierten der unmittelbaren 
Mitglieder erfolgen sie in einer Ausfertigung 
zu Händen deren Landesgeschäftsstellen. 

 
4. Anträge zu einer Delegiertenversammlung 

können von den Organen und den unmit-
telbaren Mitgliedern gestellt werden und 
müssen mindestens 14 Tage vor Beginn 
der Versammlung der Geschäftsstelle des 
DSB eingereicht sein. Sie werden von die-
ser dem Gesamtvorstand unverzüglich mit-
geteilt. Über die Zulassung später einge-
hender Anträge und gestellter Dringlich-
keitsanträge entscheidet die Delegierten-
versammlung. 

 
5. Die Delegiertenversammlung entscheidet 

über Satzungsänderungen sowie über die 
Ordnungen i. S. v. § 4 Ziff. 2, die Bestand-
teil der Satzung sind und über die Auflö-
sung des DSB mit ⅔ Mehrheit der abgege-
benen, gültigen Stimmen. Die Mitglieder 
des Gesamtvorstandes, die Ehrenmitglieder 
und jeder Delegierte haben eine Stimme. 

 
6. Eine außerordentliche Delegiertenver-

sammlung ist einzuberufen, wenn es das 
Interesse des Bundes erfordert oder der 
Gesamtvorstand mit einem Drittel seiner 
möglichen Stimmen (§ 8 Ziff. 3, Satz 2) dies 
schriftlich unter Angabe von Zweck und 
Gründen verlangt. Der Antrag ist an die 
Geschäftsstelle zu richten, die ihn umge-
hend an das Präsidium weitergibt. Die au-
ßerordentliche Delegiertenversammlung ist 
innerhalb von 14 Tagen nach Eingang des 
Antrags vom Präsidenten oder, im Fall sei-
ner Verhinderung, von einem Vizepräsiden-
ten unter Bekanntgabe der Tagesordnung 
einzuberufen. Die Einladungsfrist beträgt 
30 Tage. 

 
 
§ 15 Rechtsorgane 
 
1. a) Rechtsorgane des DSB sind der Kon- 

 trollausschuss, das DSB-Gericht 
 1. Instanz und das DSB-Gericht 2. In- 
  stanz. 
b) Als Disziplinarorgan im Sinne des NA-

DA-Codes sind die Rechtsorgane des 
DSB gemäß § 15 tätig.  

 
2. Die Rechtsorgane nehmen ihre Aufgaben 

nach den Bestimmungen der Satzung und 
Ordnungen des DSB unter Berücksichti-
gung der Bestimmungen der internationalen 
Verbände, deren Mitglied der DSB ist, so-
wie des in der Bundesrepublik Deutschland 
geltenden Rechts wahr. 

 
3. Der Kontrollausschuss überwacht die Ein-

haltung des DSB-Rechts, soweit die Sat-
zung nichts anderes bestimmt. Stellt er auf-
grund eigener Ermittlungen fest oder zeigen 
ihm Organe oder Mitglieder Verstöße ge-
gen das DSB-Recht an, kann er Klage beim 
DSB-Gericht 1. Instanz erheben, soweit die 
Satzung nichts anderes bestimmt. Der Kon-
trollausschuss ist an die Weisungen der 
Organe des DSB gebunden. 

 
4. Die DSB-Gerichte 1. und 2. Instanz ent-

scheiden, soweit die Entscheidung nicht 
ausdrücklich einem anderen DSB-Organ 
vorbehalten ist, über Streitigkeiten zwi-
schen dem DSB und seinen Mitgliedern 
sowie der Mitglieder untereinander. Sie 
sanktionieren Verstöße gegen das DSB-
Recht. 

 
5. Die DSB-Gerichte sind unabhängig und an 

Weisungen nicht gebunden. 
 
6. Die Rechtsordnung regelt das Verfahren für 

den Kontrollausschuss sowie das Verfahren 
vor den DSB-Gerichten 1. und 2. Instanz. 
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Es hat dem Rechtsstaatsprinzip Rechnung 
zu tragen. 

 
7. Kontrollausschuss 

a) Der Kontrollausschuss besteht aus dem 
Vorsitzenden, dem stellv. Vorsitzenden 
und bis zu drei weiteren Mitgliedern. 
Der Vorsitzende und der stellvertreten-
de Vorsitzende sollen die Befähigung 
zum Richteramt haben. Scheidet der 
Vorsitzende und der stellv. Vorsitzende 
aus, bestimmen die verbleibenden Mit-
glieder des Kontrollausschusses, wer 
von ihnen kommissarisch die Funktion 
des Vorsitzenden wahrnimmt. 

b) Die Mitglieder des Kontrollausschusses 
werden auf die Dauer von vier  Jahren 
gewählt und bleiben bis zur Neuwahl im 
Amt. Die Wahl der Mitglieder schließt 
die Bestimmung des Vorsitzenden und 
des stellv. Vorsitzenden mit ein. Nicht 
wählbar sind Personen, die in einem 
Dienst- oder Arbeitsverhältnis zum DSB 
bzw. zu einem seiner Mitglieder stehen. 

c) Die Zuständigkeit des Kontrollaus-
schusses ergibt sich aus Ziff. 3 und der 
Rechtsordnung. 

 
8. DSB-Gericht 1. Instanz 

a) Das DSB-Gericht 1. Instanz besteht 
aus drei Mitgliedern und drei Ersatzmit-
gliedern. Der Vorsitzende und sein 
Stellvertreter müssen die Befähigung 
zum Richteramt haben.  

b) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder 
werden von dem Gesamtvorstand auf 
die Dauer von vier Jahren gewählt und 
bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Die 
Wahl der Mitglieder schließt die Be-
stimmung des Vorsitzenden und des 
stellvertretenden Vorsitzenden ein. Die 
Wahl der Ersatzmitglieder hat in der 
Weise zu erfolgen, dass bestimmt wird, 
welches Ersatzmitglied im Fall der Ver-
hinderung eines Mitgliedes zum Einsatz 
kommt. Nicht wählbar sind Personen, 
die eine Funktion für den DSB oder ei-
nes seiner Mitglieder ausüben oder in 
einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis 
zum DSB bzw. zu einem seiner Mitglie-
der stehen. 

c) Das DSB-Gericht 1. Instanz entscheidet 
über 
- Verhängung bzw. Überprüfung von 

Sanktionen i. S. v. § 16 Ziff. 1, 
- Zulassungs- und Nominierungs-

streitigkeiten, einschließlich der 
damit zusammenhängenden Fra-
gen z. B. der Werbung, 

- Streitigkeiten über die Vergabe von 
Veranstaltungen des DSB, 

- Streitigkeiten zwischen dem DSB 
und seinen Mitgliedern sowie der 

Mitglieder untereinander, die sich 
aus dem Mitgliedschaftsverhältnis 
oder etwaigen Vertragsverhältnis-
sen ergeben, 

- Streitigkeiten zwischen den Orga-
nen, Ausschüssen und Kommissio-
nen des DSB, insbesondere hin-
sichtlich der einheitlichen Ausle-
gung und Anwendung der Satzung 
und Ordnungen des DSB. 

- Rechtsmittel letztinstanzlich, die 
gegen Entscheidungen eingelegt 
werden, die aufgrund der in  
§ 4 Ziff. 2 genannten Ordnungen 
ergangen sind, und wenn es in den 
jeweiligen Ordnungen als Rechts-
mittelinstanz bezeichnet ist. Es ist 
dabei an die tatsächlichen Feststel-
lungen der Vorinstanz gebunden. 

 
9. DSB-Gericht 2. Instanz 

a) Das DSB-Gericht 2. Instanz besteht 
aus drei Mitgliedern und drei Ersatzmit-
gliedern. Der Vorsitzende und sein 
Stellvertreter müssen die Befähigung 
zum Richteramt haben.  

b) Für die Wahl der Mitglieder und Er-
satzmitglieder gilt § 15 Ziff. 8b entspre-
chend. 

c) Das DSB-Gericht 2. Instanz entscheidet 
über 
- Rechtsmittel gegen Entscheidun-

gen des DSB-Gerichts 1. Instanz, 
- Rechtsmittel gegen Entscheidun-

gen der obersten Rechtsorgane der 
unmittelbaren Mitglieder, soweit ei-
ne Entscheidung für nachprüfbar 
erklärt worden ist und die Verlet-
zung der Satzung oder Ordnungen 
des DSB behauptet wird,  

- über Sachverhalte, die ihm erst in 
einem anhängigen Verfahren be-
kannt werden und mit diesem Ver-
fahren im Zusammenhang stehen. 
In diesem Fall kann das Verfahren 
auch an das DSB-Gericht 
1. Instanz abgegeben werden. 

 
10. Das Nähere regelt die Rechtsordnung. 
 
 
§ 16 Sanktionen 
 
1. Als Sanktionen sind zulässig: 

a) Verwarnung, 
b) Verweis, 
c) Geldbuße bis zur Höhe von 180 Tages-

sätzen, insgesamt höchstens 
5.000,00 Euro, 

d) Aberkennung von Ehrungen, 
e) Verbot, auf Zeit oder Dauer ein Amt im 

DSB, in seinen unmittelbaren und mit-
telbaren Mitgliedern zu bekleiden, 
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f) Sperre auf Zeit oder auf Dauer,  
g) Ruhen der Mitgliedschaft, 
h) Ausschluss. 
 

2. Bei Dopingverstößen finden die Regelun-
gen des NADA-Codes Anwendung (Anla-
ge 2). 

 
 
§ 17 Schiedsgericht 
 
1. Die in § 15 genannten Streitigkeiten werden 

nach Ausschöpfung des Rechtsschutzes 
durch die DSB-Gerichte 1. und 2. Instanz 
unter Ausschluss des Rechtswegs zu den 
staatlichen Gerichten durch ein Schiedsge-
richt entschieden. 

 
2. Das Schiedsgericht darf erst dann angeru-

fen werden, wenn dem betroffenen Streit-
beteiligten nach der Satzung und den Ord-
nungen des DSB keine andere Abhilfemög-
lichkeit mehr zur Verfügung steht, weil alle 
Organe und Entscheidungsträger sowie die 
Rechtsorgane, die nach der Satzung und 
den Ordnungen des DSB zur Klärung und 
Entscheidung des Streitfalls berufen sind, in 
der Sache endgültig entschieden haben. 

 
3. Das Schiedsgericht besteht aus drei 

Schiedsrichtern, die die Befähigung zum 
Richteramt haben müssen. Dem Schieds-
gericht dürfen keine Personen angehören, 
die eine Funktion für den DSB oder eines 
seiner Mitglieder ausüben oder in einem 
Dienst- oder Arbeitsverhältnis zum DSB 
bzw. seinen Mitgliedern stehen. 

 
4. Das Schiedsgericht ist kein Organ des DSB 

oder seiner Untergliederungen. Die Mitglie-
der des Schiedsgerichts sind unabhängig 
und an keine Weisungen gebunden. 

 
5. Jede Partei benennt einen Schiedsrichter. 

Die beiden Schiedsrichter haben sich bin-
nen zehn Tagen nach Benennung des 
zweiten Schiedsrichters auf einen Vorsit-
zenden zu einigen. Kommt die Einigung in-
nerhalb dieser Frist nicht zustande, und ei-
nigen sich die beiden Schiedsrichter auch 
nicht auf eine angemessene Frist, binnen 
der sie die Wahl des Vorsitzenden vorneh-
men werden, so wird der Vorsitzende auf 
Antrag einer Partei vom Präsidenten des 
Oberlandesgerichtes des OLG Frank-
furt/Main ernannt. 

 
6. Die Partei, die das Schiedsgericht anrufen 

will, hat dies der anderen Partei unter kur-
zer Angabe des Sachverhaltes durch ein-
geschriebenen Brief mitzuteilen und gleich-
zeitig einen Schiedsrichter zu benennen. 
Die andere Partei hat spätestens zehn Ta-

ge nach Erhalt der Mitteilung ihrerseits ei-
nen Schiedsrichter zu benennen. Erfolgt 
diese Benennung nicht, hat die anrufende 
Partei eine nochmalige Nachfrist von weite-
ren zehn Tagen zu setzen, nach deren Ab-
lauf sie die Benennung des zweiten 
Schiedsrichters durch den Oberlandesge-
richtspräsidenten des für den Sitz der an-
tragstellenden Partei zuständigen Oberlan-
desgerichtes beantragen kann. 

 
7. Bei Wegfall oder Verhinderung eines 

Schiedsrichters wird ein Nachfolger ebenso 
ausgewählt wie der Vorgänger.  

 
8. Die Schiedsrichter sind bei ihrer Entschei-

dung an die Satzung und die Ordnungen 
des DSB sowie an das in der Bundesrepu-
blik Deutschland geltende Recht gebunden. 
Soweit in der Satzung und in den Ordnun-
gen des DSB nichts anderes bestimmt ist, 
gelten für das Schiedsverfahren die allge-
meinen Vorschriften der Zivilprozessord-
nung. Die Schiedsrichter haben insbeson-
dere in jeder Lage des Verfahrens auf eine 
gütliche Einigung der Parteien hinzuwirken. 

 
 
§ 18 Sportausschuss 
 
1. Der Sportausschuss besteht aus dem Bun-

dessportleiter (Vorsitzender), den jeweiligen 
Landessportleitern bzw. deren beauftragten 
Vertretern, dem stellvertretenden Bundes-
sportleiter, dem Bundesjugendleiter, dem 
stellvertretenden Bundesjugendleiter, der 
Bundesfrauenbeauftragten, dem Verbands-
arzt sowie den für die vom Präsidium auf 
die Dauer von vier Jahren bestellten Refe-
renten für Gewehrschießen, Pistolenschie-
ßen, Wurfscheibenschießen, Schießen auf 
Laufende Scheibe, Armbrustschießen, Bo-
genschießen, Vorderladerschießen, Som-
merbiathlon, Behindertensport, Kampfrich-
terwesen und Breitensport. 

 
2. Der Sportausschuss wählt den stellvertre-

tenden Bundessportleiter auf die Dauer von 
vier Jahren. Für die Einladung der Wahlbe-
rechtigten hat der Geschäftsführer zu sor-
gen. 

 
3. Der Sportausschuss hat die Aufgabe, das 

Präsidium und den Gesamtvorstand in 
schießtechnischen und schießorganisatori-
schen Fragen zu beraten und zu unterstüt-
zen. Er hat die Kompetenz zur Verabschie-
dung der Ausschreibungen des jeweiligen 
Sportjahres. Zur Erledigung laufender Auf-
gaben bestimmt der Sportausschuss eine 
Technische Kommission, die aus dem Bun-
dessportleiter, seinem Vertreter, dem Bun-
desjugendleiter, der Bundesfrauen-
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beauftragten und vier weiteren Mitgliedern 
des Sportausschusses besteht. 

 
 
§ 19 Frauenausschuss 
 
1. Der Frauenausschuss besteht aus der 

Bundesfrauenbeauftragten, deren Stell-
vertreterin und den Vertreterinnen der Lan-
desverbände. 

 
2. Der Frauenausschuss wählt die Bundes-

frauenbeauftragte und deren Stellvertreterin 
für die Dauer von vier Jahren. 

 
3. Der Frauenausschuss hat die Aufgabe, die 

besonderen Belange der weiblichen Mit-
glieder im DSB in schießtechnischer und 
sportorganisatorischer Hinsicht zu vertreten 
und den Gesamtvorstand sowie den Sport-
ausschuss entsprechend zu beraten. 

 
 
§ 20 Schützenjugend 
 
1. Die Jugend und die Jugendleiter im DSB 

bilden die Deutsche Schützenjugend (DSJ). 
 
2. Die DSJ übt ihre Tätigkeit im Rahmen der 

Satzung und der Jugendordnung des DSB 
aus. Sie führt und verwaltet sich selbst-
ständig. Sie entscheidet über die ihr zuflie-
ßenden Mittel. 

 
 
§ 21 Ehrungsausschuss 
 
1. Der Ehrungsausschuss besteht aus einem 

Vorsitzenden und vier Beisitzern, die über 
langjährige Erfahrungen als Mitglieder des 
Gesamtvorstandes verfügen.  

 
2. Die Mitglieder des Ehrungsausschusses 

werden vom Gesamtvorstand auf die Dauer 
von vier Jahren gewählt. 

 
3. Der Ehrungsausschuss kann Ehrungen 

nach Maßgabe der vom Gesamtvorstand 
erlassenen Ehrungsordnung vorschlagen. 

 
4. Die vorgeschlagenen Ehrungen bedürfen 

der Bestätigung durch den Gesamtvor-
stand. 

 
 
§ 22 Bildungssausschuss 
 
1. Der Bildungsausschuss setzt sich wie folgt 

zusammen: 
- dem Bundestrainer für Wissenschaft 

und Ausbildung (Vorsitz), 
- einem Mitglied des Präsidiums, 

- dem für Ausbildung zuständigen Mit-
glied des Jugendvorstandes, 

- dem Sportdirektor, 
- dem Leiter der Schießsportschule des 

DSB, 
- einem Trainer aus dem Leistungssport 

sowie 
- drei Ausbildungsreferenten der Lan-

desverbände 
 

Die Mitglieder werden für vier Jahre vom 
Präsidium in den Ausschuss berufen. Der 
Ausschussvorsitzende hat ein Vorschlags-
recht. 

 
2. Der Bildungsausschuss ist für alle Fragen 

im Zusammenhang mit der Aus- und Fort-
bildung im DSB zuständig. Er erarbeitet 
Konzepte und Strukturen zur bundesein-
heitlichen Umsetzung von Rahmenrichtli-
nien. 

 
 
§ 23 Daten und Datenschutz 
 
1. Personenbezogene Daten über persönliche 

und sachliche Verhältnisse der unmittelba-
ren und mittelbaren Mitglieder werden im 
Verband gespeichert, übermittelt und ver-
ändert im Sinne des Datenschutzgesetzes. 

 
2. Jede Person hat das Recht auf 

a) Auskunft über die zu seiner Person 
gespeicherten Daten, 

b) Berichtigung der zu seiner Person ge-
speicherten Daten, wenn sie unrichtig 
sind, 

c) Sperrung der zu seiner Person gespei-
cherten Daten, wenn sich bei behaupte-
ten Fehlern weder deren Richtigkeit 
noch deren Unrichtigkeit feststellen 
lässt, 

d) Löschung der zu seiner Person gespei-
cherten Daten, wenn die Speicherung 
unzulässig war. 

 
3. Allen mit der Datenerfassung oder Daten- 

verarbeitung befassten Personen, sowie al-
len Personen, die lediglich Zugang zu den 
Daten oder Kenntnis über Daten haben, ist 
untersagt, personenbezogene Daten unbe-
fugt zu anderen als dem zur jeweiligen Auf-
gabenerfüllung gehörenden Zweck zu ver-
arbeiten, bekannt zu geben, Dritten zu-
gänglich zu machen oder sonst zu nutzen. 
Diese Pflicht besteht auch über ein Aus-
scheiden dieser Personen aus ihrem Tätig-
keitsfeld beim DSB weiter. 

 
4. Das Präsidium beruft einen Datenschutz-

beauftragten, der vom Gesamtvorstand zu 
bestätigen ist. Dieser muss das 30. Lebens-
jahr vollendet haben. 
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5. Der Datenschutzbeauftragte ist in der Aus-

übung seiner Tätigkeit unabhängig und nur 
dieser Satzung und dem Datenschutzge-
setz der Bundesrepublik Deutschland un-
terworfen. Er darf weder dem Gesamtvor-
stand angehören, noch eine sonstige Funk-
tion für den DSB ausüben. 

 
6. Der Datenschutzbeauftragte kontrolliert die 

Einhaltung des Datenschutzes im Bereich 
der Zuständigkeit des Deutschen Schüt-
zenbundes. Er hat über seine Tätigkeit dem 
Gesamtvorstand und der Delegiertenver-
sammlung zu berichten. Der Datenschutz-
beauftragte hat das Recht, an den Sitzun-
gen des Gesamtvorstandes und der Dele-
giertenversammlung ohne Stimmrecht teil-
zunehmen. Er darf Anträge stellen und sich 
im Rahmen seiner Zuständigkeit an den 
Beratungen beteiligen. 

 
7. Soweit ein mittelbares oder unmittelbares 

Mitglied konkrete Bedenken hinsichtlich der 
für dieses Mitglied gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten hat, hat es das 
Recht, sich an den Datenschutzbeauftrag-
ten zu wenden. Dieser hat die Pflicht, den 
Bedenken nachzugehen und dem Mitglied 
über die Feststellungen schriftlich zu be-
richten. Der Bericht ist per Einschrei-
ben/Rückschein zu erteilen. 

 
8. Die Anschrift des Datenschutzbeauftragten 

ist in den Veröffentlichungen des DSB re-
gelmäßig bekannt zu geben. Ein Hinweis 
auf die Tatsache der Speicherung der per-
sonenbezogenen Daten ist in alle Veröffent-
lichungen aufzunehmen. 

 
9. Der DSB führt in seinem Verband flächen-

deckend eine Sportdatenbank ein. Die Un-
mittelbaren Mitglieder sind verpflichtet, die 
durch den Gesamtvorstand festgelegten 
und für die Nutzung der Sportdatenbank er-
forderlichen Daten vollständig und termin-
gerecht zur Verfügung zu stellen. Der Da-
tenschutz wird entsprechend der gesetzli-
chen Regelungen gewahrt.  

 
 
§ 24 Beschlussfähigkeit, Wahlen und Ab-

stimmungen 
 
1. Organe, Kommissionen und Ausschüsse 

sind bei Anwesenheit der Mehrheit ihrer 
Mitglieder beschlussfähig. Ist keine Mehr-
heit gegeben, ist eine neue Versammlung 

binnen 14 Tagen einzuberufen, die dann in 
jedem Fall beschlussfähig ist. 

 
2.  Wahlen haben schriftlich zu erfolgen, es sei 

denn, dass nur ein Vorschlag vorliegt oder 
einem Antrag auf offene Wahl von der 
Mehrheit der Wahlberechtigten stattgege-
ben wird. Ausgenommen von dieser Rege-
lung ist die Wahl gem. § 12 Ziff. 3, Satz 5. 

 
3. Bei Wahlen und Abstimmungen entschei-

det, soweit in der Satzung und in den Ord-
nungen nichts anderes bestimmt ist, die 
einfache Mehrheit der abgegebenen Stim-
men, wobei ungültige Stimmen und Stimm-
enthaltungen nicht mitgezählt werden. Stim-
mengleichheit gilt als Ablehnung. 

 
4. Auf Antrag kann die Mehrheit der Stimmbe-

rechtigten eine schriftliche Abstimmung-
beschließen. 

 
5. Über den Verlauf einer Versammlung oder 

Sitzung ist ein Protokoll anzufertigen, das 
vom Leiter der Versammlung oder Sitzung 
und dem Protokollführer zu unterschreiben 
ist. Das Protokoll ist allen Teilnehmern in-
nerhalb von zwei Monaten nach der Ver-
sammlung oder Sitzung zuzusenden; § 14 
Ziff. 3 Satz 4 gilt entsprechend. Das Proto-
koll gilt als genehmigt, wenn kein Teilneh-
mer innerhalb von weiteren 30 Tagen 
schriftlich bei der Geschäftsstelle des DSB 
Einspruch erhebt. Über den Einspruch ent-
scheiden die Teilnehmer der nächsten Ver-
sammlung oder Sitzung, für die das Proto-
koll bestimmt ist.  

 
 
§ 25 Auflösung 
 
Im Falle der Auflösung, der Aufhebung des Deut-
schen Schützenbundes, oder bei Wegfall seines 
bisherigen Zwecks, ist das gesamte vorhandene 
Vermögen dem Deutschen Olympischen Sport-
bund mit der Auflage zur Verfügung zu stellen, es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 
Zwecke des deutschen Sports, denen das zu-
ständige Finanzamt schriftlich zugestimmt hat, 
einzusetzen und es ggf. einer die Tradition und 
Aufgaben des Deutschen Schützenbundes über-
nehmenden Institution zu überantworten. 
 
Die Liquidation des DSB erfolgt durch die zur Zeit 
der Auflösung amtierenden Mitglieder des Präsi-
diums. 
 

 
 
 
 
Diese Satzung wurde zuletzt geändert durch die 55. Ordentlichen Delegiertenversammlung am 
28.04.2007 in Saarbrücken. 



Satzung des DSB Stand: 28.April 2007     Seite 13 von 13  

 
 
 
 
 
 
 
 

RECHT 
 



Satzung des DSB Stand: 28.April 2007     Seite 14 von 14  

Rechtsordnung 
 
 
 
§ 1 Zweck und Rechtsqualität 
 
1. Die Rechtsordnung hat den Zweck, unter 

Wahrung des Rechtsstaatsprinzips Streitig-
keiten i. S. v. § 15 Ziff. 4 der Satzung sowie 
Verstöße gegen das DSB-Recht zügig und 
kompetent einer endgültigen Entscheidung 
bzw. Sanktionierung zuzuführen. 

 
2. Die Rechtsordnung ist Bestandteil der Sat-

zung (§ 4 Ziff. 2 Satz 2 der Satzung). 
 
 
§ 2 Persönlicher Geltungsbereich 
 
1. Die Rechtsordnung findet Anwendung auf 

den DSB, seine Organe, Ausschüsse und 
Kommissionen, Beauftragte und Funktions-
träger sowie seine Mitglieder i. S. v. § 6 
Ziff. 1 der Satzung.  

 
2. Die Anwendbarkeit der Rechtsordnung 

kann vertraglich mit sonstigen Personen 
vereinbart werden, die im Aufgabenbereich 
des DSB tätig werden. 

 
 
§ 3 Sachlicher Geltungsbereich 
 
3. Die Rechtsordnung erfasst die in § 15 

Ziff. 4 der Satzung genannten Streitigkeiten 
sowie Verstöße gegen das DSB-Recht und 
die anzuwendenden Beschlüsse und Ent-
scheidungen.  

 
4. Etwaige Rechtsordnungen der internatio-

nalen Schießsportverbände sowie der Lan-
desschützenverbände bleiben unberührt. 

 
 
§ 4 Rechtsorgane 
 
1. Rechtsorgane des DSB sind der Kontroll-

ausschuss, das DSB-Gericht 1. Instanz und 
das DSB-Gericht 2. Instanz. Ihre Zusam-
mensetzung ergibt sich aus § 15 Ziff. 7, 8 
und 9 der Satzung. 

 
2. Die Rechtsorgane nehmen ihre Aufgaben 

nach den Bestimmungen der Satzung und 
Ordnungen des DSB unter Berücksichti-
gung der Bestimmungen der internationalen 
Verbände, deren Mitglied der DSB ist, so-
wie des in der Bundesrepublik Deutschland 
geltenden Rechts wahr. 

 
3. Der Kontrollausschuss ist an die Weisun-

gen der Organe des DSB gebunden. Die 

DSB-Gerichte sind unabhängig und an 
Weisungen nicht gebunden. 

 
 
§ 5 Zuständigkeit 
 
1. Der Kontrollausschuss überwacht die Ein-

haltung des DSB-Rechts, soweit die Sat-
zung nichts anderes bestimmt. Stellt er auf-
grund eigener Ermittlungen fest oder zeigen 
ihm Organe oder Mitglieder Verstöße ge-
gen das DSB-Recht oder Verstöße gegen 
das DSB-Recht anwendende Beschlüsse 
und Entscheidungen an, kann er Klage 
beim DSB-Gericht 1. Instanz erheben, so-
weit die Satzung nichts anderes bestimmt. 

 
Der Kontrollausschuss ist berechtigt, im 
Rahmen seiner Zuständigkeit Rechtsmittel 
gegen die Entscheidungen der DSB-
Gerichte einzulegen.  

 
Bei einander widersprechenden Weisungen 
i. S. v. § 4 Ziff. 3 ist der Kontrollausschuss 
gehalten, die Angelegenheit dem DSB-
Gericht 1. Instanz vorzulegen, bzw. Beru-
fung beim DSB-Gericht 2. Instanz einzule-
gen, bzw. das Schiedsgericht anzurufen. 
 
Weitere Zuständigkeiten des Kontrollaus-
schusses ergeben sich aus den Ordnungen 
des DSB. 

 
2. Die DSB-Gerichte 1. und 2. Instanz ent-

scheiden, soweit die Entscheidung nicht 
ausdrücklich einem anderen DSB-Organ 
vorbehalten ist, über Streitigkeiten zwi-
schen dem DSB und seinen Mitgliedern 
sowie der Mitglieder untereinander. Sie 
sanktionieren Verstöße gegen das DSB-
Recht. Aufgrund vertraglicher Vereinbarung 
kann sich ihre Zuständigkeit auch für die 
Streitigkeiten sonstiger Personen i. S. v. § 2 
Ziff. 2 ergeben. 

 
3. Das DSB-Gericht 1. Instanz entscheidet 

über 
- Verhängung bzw. Überprüfung von 

Sanktionen i. S. v. § 16 Ziff. 1 der Sat-
zung, 

- Zulassungs- und Nominierungsstreitig-
keiten, einschließlich der damit zu-
sammenhängenden Fragen z. B. der 
Werbung,  

- Streitigkeiten über die Vergabe von 
Veranstaltungen des DSB,  

- Streitigkeiten zwischen dem DSB und 
seinen Mitgliedern sowie der Mitglieder 
untereinander, die sich aus dem Mit-
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gliedschaftsverhältnis oder etwaigen 
Vertragsverhältnissen ergeben, 

- Streitigkeiten zwischen den Organen, 
Ausschüssen und Kommissionen des 
DSB, insbesondere hinsichtlich der ein-
heitlichen Auslegung und Anwendung 
der Satzungen und Ordnungen des 
DSB, 

- Streitigkeiten zwischen den in § 2 Ziff. 2 
genannten Personen und dem DSB 
oder seinen Mitgliedern. 

 
4. Das DSB-Gericht 2. Instanz entscheidet 

über 
- Rechtsmittel gegen Entscheidungen 

des DSB-Gerichts 1. Instanz, 
- Rechtsmittel gegen Entscheidungen 

der obersten Rechtsorgane der unmit-
telbaren Mitglieder des DSB, soweit ei-
ne Entscheidung für nachprüfbar erklärt 
worden ist und die Verletzung der Sat-
zung oder Ordnungen des DSB be-
hauptet wird, 

- über Sachverhalte, die ihm erst in ei-
nem anhängigen Verfahren bekannt 
werden und mit diesem Verfahren im 
Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann das Verfahren auch an das DSB-
Gericht 1. Instanz abgegeben werden. 

- Rechtsmittel letztinstanzlich, die gegen 
Entscheidungen eingelegt werden, die 
aufgrund der in § 4 Ziff. 2 der Satzung 
genannten Ordnungen ergangen sind, 
und wenn es in den jeweiligen Ordnun-
gen als Rechtsmittelinstanz bezeichnet 
ist. Es ist dabei an die tatsächlichen 
Feststellungen der Vorinstanz gebun-
den. 

 
5. Die Rechtsorgane entscheiden selbst über 

ihre Zuständigkeit. 
 
 
§ 6 Verhältnis zur staatlichen Gerichtsbar-

keit 
 
Soweit die DSB-Gerichtsbarkeit zuständig ist, ist 
der ordentliche Rechtsweg ausgeschlossen. 
 
 
§ 7 Sanktionen 
 
1. Die zulässigen Sanktionen und der Sankti-

onsrahmen ergeben sich aus § 16 der Sat-
zung.  

 
2. Bei der Festsetzung der Sanktion sind die 

Schwere des Verstoßes und der individuel-
le Grad des Verschuldens zu berücksichti-
gen.  

 
3. Eine Verfolgung findet nicht mehr statt, 

wenn zwischen dem behaupteten Verstoß 

und der Kenntniserlangung des Kontroll-
ausschusses mehr als neun Monate ver-
gangen sind. 

 
 
§ 8 Anzuwendendes Recht 
 
Die Rechtsorgane haben bei ihren Entscheidun-
gen die Satzung und Ordnungen des DSB und 
der internationalen Verbände, deren Mitglied der 
DSB ist, sowie das in der Bundesrepublik 
Deutschland geltende Recht anzuwenden. 
 
Im Kollisionsfall haben sie zu berücksichtigen, 
dass die Rechtsanwendung nicht zu einem Er-
gebnis führen darf, das mit wesentlichen 
Grundsätzen des deutschen Rechts – insbeson-
dere mit den Grundrechten – unvereinbar ist. 
Stellen sie eine Unvereinbarkeit in diesem Sinne 
fest, treffen sie ihre Entscheidung auf der Grund-
lage des geltenden Rechts. 
 
 
§ 9 Gemeinsame Verfahrensvorschriften 
 
1. Die Rechtsorgane geben sich jeweils eine 

Geschäftsordnung, in der sie regeln, in wel-
cher Zusammensetzung sie verhandeln und 
entscheiden. Sie sind in der Besetzung mit 
drei Mitgliedern beschlussfähig. 

 
2. Die Verhandlungen der Rechtsorgane sind 

öffentlich für Personen, die mittelbare Mit-
glieder des DSB (§ 6 Ziff. 3 der Satzung) 
sind. Medien können durch Beschluss des 
Rechtsorgans zugelassen werden. Die Öf-
fentlichkeit kann durch Beschluss des 
Rechtsorgans ausgeschlossen werden, 
wenn alle Beteiligten dies verlangen oder 
wenn ein Beteiligter dies beantragt und das 
Rechtsorgan den Ausschluss der Öffent-
lichkeit für sachdienlich hält. 

 
3. Die Verhandlung ist mündlich. Mit Einver-

ständnis der Beteiligten und bei Eilverfah-
ren kann die Entscheidung ohne mündliche 
Verhandlung – im schriftlichen Verfahren – 
getroffen werden. 

 
Der Vorsitzende kann ein schriftliches Ver-
fahren anordnen, wenn der Sachverhalt un-
streitig ist und lediglich über Rechtsfragen 
entschieden werden muss. 

 
4. Den Beteiligten ist Gelegenheit zur schriftli-

chen und gegebenenfalls mündlichen Stel-
lungnahme zu geben. Sie können sich ei-
nes Beistands, insbesondere eines Rechts-
anwalts, bedienen. 

 
5. Der Vorsitzende bestimmt Ort und Termin 

der mündlichen Verhandlung und verfügt 
die Ladungen. Zu laden sind die Beteiligten, 
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Zeugen und Sachverständige. Die Ladung 
erfolgt unter Benennung der Zusammen-
setzung des Rechtsorgans durch Ein-
schreiben in der Weise, dass die zu Laden-
den mindestens zwei Wochen vor der Ver-
handlung Kenntnis erlangen. 

 
6. Erscheint ein Beteiligter trotz ordnungsge-

mäßer Ladung nicht, so kann ohne ihn ver-
handelt und nach Aktenlage entschieden 
werden. Weist ein Beteiligter dem Vorsit-
zenden des Rechtsorgans nach, dass sein 
Nichterscheinen schuldlos erfolgte, wird auf 
seinen Antrag hin erneut mündliche Ver-
handlung anberaumt. 

 
7. Alle Beteiligten haben die Pflicht, durch 

vorbereitende sachdienliche Schriftsätze 
zur Beschleunigung des Verfahrens beizu-
tragen. Sie haben ihre Erklärungen über 
tatsächliche Umstände vollständig und der 
Wahrheit gemäß abzugeben. 

 
8. Ein Mitglied eines Rechtsorgans darf in 

einem Verfahren nicht mitwirken, an dem 
es selbst, sein Landesverband oder sein 
Verein unmittelbar beteiligt ist, oder wenn 
es sich für befangen hält und das Rechts-
organ ohne Beteiligung des betreffenden 
Mitglieds entsprechend beschließt. 

 
Über Ablehnungen wegen Befangenheit ei-
nes Mitglieds eines Rechtsorgans ent-
scheidet das Rechtsorgan gleichermaßen. 
Im übrigen gelten §§ 41 ff. der Zivilprozess-
ordnung entsprechend. 

 
9. Die Verhandlungsleitung obliegt dem Vor-

sitzenden des Rechtsorgans oder seinem 
Stellvertreter. Er eröffnet die Verhandlung, 
gibt die Besetzung des Rechtsorgans be-
kannt und stellt die Anwesenheit fest. Er 
ermahnt die Zeugen zur Wahrheit und ent-
lässt sie bis zu ihrer Vernehmung aus dem 
Verhandlungsraum. Anschließend vernimmt 
er die Beteiligten und Zeugen. Die anderen 
Mitglieder des Rechtsorgans sowie die Be-
teiligten können Fragen stellen. Nach Be-
endigung der Beweisaufnahme erhalten die 
Beteiligten Gelegenheit zu einem Schluss-
wort. Über die Verhandlung wird ein Proto-
koll geführt, das folgendes enthalten muss: 
- die Bezeichnung des Rechtsorgans, 
- die Namen der mitwirkenden Mitglieder 

des Rechtsorgans, 
- Ort und Zeitpunkt der mündlichen Ver-

handlung, 
- die Angabe, wer von den Beteiligten er-

schienen ist, 
- die Feststellung der fristgerechten La-

dung, 
- die Anträge der Beteiligten, 

- das Vorbringen der Beteiligten, soweit 
es nicht bereits in den Schriftsätzen 
enthalten ist, 

- den Verlauf und das Ergebnis von Be-
weiserhebungen und 

- die verkündete Entscheidung ohne 
Darstellung des Sachverhalts und ohne 
Entscheidungsgründe (Entscheidungs-
formel). 

 
10. Die Rechtsorgane sollen in jeder Lage des 

Verfahrens auf eine gütliche Beilegung der 
Streitigkeit oder einzelner Streitpunkte be-
dacht sein.  

 
11. Die Rechtsorgane können Sanktionsverfah-

ren minderer Bedeutung, insbesondere sol-
che mit geringem Schuldgehalt, wegen Ge-
ringfügigkeit einstellen. Ein Rechtsmittel ist 
hiergegen nicht zulässig. 

 
12. Zugelassen sind die in den §§ 371 ff. der 

Zivilprozessordnung genannten Beweismit-
tel.  

 
13. Die Rechtsorgane treffen ihre Entscheidung 

nach dem Grundsatz freier Beweiswürdi-
gung i. S. v. § 286 der Zivilprozessordnung. 

 
14. Die Beratung ist geheim und unterliegt der 

Verschwiegenheitspflicht. An der Beratung 
dürfen nur die im Einzelfall beschließenden 
Mitglieder des Rechtsorgans teilnehmen. 
Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 

 
15. Die Entscheidung ist regelmäßig – soweit 

sie nicht im schriftlichen Verfahren ergeht – 
im Anschluss an die mündliche Verhand-
lung, spätestens jedoch nach einer Woche 
vom Vorsitzenden zu verkünden und kurz 
zu begründen. Die Entscheidung wird mit 
der Begründung zugestellt, sofern die Par-
teien hierauf nicht verzichten. Die Urteils-
begründung ist vom Vorsitzenden zu unter-
schreiben.  

 
16. Das Rechtsorgan gibt seine Entscheidung, 

wenn dies sachdienlich ist, zur Veröffentli-
chung in der Deutschen Schützenzeitung, 
in der Tagespresse und in der Fachpresse. 
Hierbei sind insbesondere das Interesse 
der Öffentlichkeit sowie das Persönlich-
keitsrecht und das Datenschutzrecht der 
Betroffenen zu beachten. 

 
17. Verfahrenseinstellungen sind den Beteilig-

ten formlos mitzuteilen. 
 
18. In Sanktionsverfahren sind die Vorschriften 

der Strafprozessordnung, in Verfahren we-
gen sonstiger Streitigkeiten die der Zivilpro-
zessordnung ergänzend heranzuziehen. 
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19. Zur Aufrechterhaltung der Ordnung bei 
mündlichen Verhandlungen und im Schrift-
verkehr können vom Vorsitzenden Ord-
nungsstrafen verhängt werden. Diese kön-
nen in Verwarnungen, Verweisen, Bußgel-
dern oder im Ausschluss vom Schriftver-
kehr oder von einer mündlichen Verhand-
lung bestehen. Beschwerden hiergegen 
sind nicht zulässig. 

 
20. Zur Verfahrensbeschleunigung gesetzte 

Fristen müssen angemessen sein.  
Fristversäumnis zieht Rechtsverlust nach 
sich. 
 
Fristgebundene Verfahrenshandlungen 
müssen postalisch oder durch quittierte Ab-
gabe bei der DSB-Geschäftsstelle bewirkt 
werden. Die Verfahrenshandlung gilt am 
Tag der Aufgabe zur Post als vorgenom-
men. Der Nachweis der Einhaltung der Frist 
wird durch Poststempel erbracht. 
Freistempler und Fax-Sendeprotokolle rei-
chen zum Nachweis nicht aus. 

 
Sind Zahlungen, insbesondere Verfahrens-
gebühren, innerhalb einer Frist zu leisten, 
so ist ihre rechtzeitige Absendung ausrei-
chend. Hierzu ist der Nachweis durch quit-
tierten Einzahlungsbeleg oder durch Beleg 
der fristgerechten Abbuchung zu erbringen. 

 
War ein Verfahrensbeteiligter ohne sein 
Verschulden verhindert, eine Frist einzuhal-
ten, so ist ihm auf Antrag Wiedereinsetzung 
in den vorherigen Stand zu gewähren. Der 
Antrag ist innerhalb von zwei Wochen nach 
Wegfall des Hindernisses, spätestens je-
doch nach Ablauf von sechs Monaten, zu 
stellen.  

 
21. Jede die Instanz abschließende Entschei-

dung eines DSB-Gerichts muss eine 
Rechtsmittelbelehrung oder den Hinweis 
enthalten, dass ein Rechtsmittel nicht zu-
lässig ist. In der Rechtsmittelbelehrung sind 
die Art des Rechtsmittels, die Rechtsmittel-
frist und die Stelle für die Einreichung des 
Rechtsmittels anzugeben. Bei fehlender 
oder unvollständiger Belehrung wird die 
Entscheidung erst nach Ablauf von drei 
Monaten ab Verkündung oder mangels 
Verkündung ab Zustellung unanfechtbar. 

 
 
§ 10 Verfahren vor dem Kontrollausschuss 
 
1. Zur Überwachung der Einhaltung des DSB-

Rechts hat der Kontrollausschuss erforder-
lichenfalls Ermittlungsverfahren zu führen. 

 
2. Verbandsorgane haben die Pflicht, Mitglie-

der i. S. v. § 6 Ziff. 1 der Satzung sowie 

sonstige Betroffene haben das Recht, Ver-
stöße gegen das DSB-Recht oder die 
Nichtbefolgung der auf dem DSB-Recht be-
ruhenden Beschlüsse und Entscheidungen 
dem Kontrollausschuss anzuzeigen. 

 
3. Der Kontrollausschuss ist berechtigt, von 

den Organen, Ausschüssen und Kommissi-
onen, Beauftragten und Funktionsträgern 
des DSB sowie von den an Streitigkeiten i. 
S. v. § 5 Ziff. 3 sowie an Verstößen gegen 
das DSB-Recht Beteiligten und von solchen 
Verstößen Betroffenen schriftliche Stel-
lungnahmen anzufordern, Verbands- oder 
Vereinsakten oder sonstiges geeignet er-
scheinendes Material heranzuziehen und 
zum Gegenstand des Verfahrens zu ma-
chen sowie Zeugen zu laden. 

 
4. Nach Abschluss seiner Ermittlungen stellt 

der Kontrollausschuss das Verfahren ein  
oder stellt einen Antrag an das DSB-Gericht 
1. Instanz. Hierbei ist das wesentliche Er-
gebnis seiner Ermittlungen schriftlich dar-
zustellen. Wird der Kontrollausschuss auf 
Weisung eines DSB-Organs tätig, hat er 
dies dem DSB-Gericht 1. Instanz mitzutei-
len. Gleiches gilt bei einander widerspre-
chenden Weisungen von DSB-Organen. 
Die Antragsteller i. S. v. § 10 Ziff. 2 sind 
über das Ergebnis der Ermittlungen schrift-
lich in Kenntnis zu setzen. 

 
5. Die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 

unterbricht die Verjährung. 
 
6. Die von der Einleitung eines Verfahrens 

Betroffenen sind unverzüglich zu benach-
richtigen. Hierbei sind etwaige Vorwürfe 
darzulegen und Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben.  

 
 
§ 11 Verfahren vor dem DSB-Gericht 

1. Instanz 
 
1. Das Verfahren vor dem DSB-Gericht 

1. Instanz wird eingeleitet durch 
- Antrag des Kontrollausschusses, einen 

Verstoß gegen Satzung und/oder Ord-
nungen des DSB oder die Nichtbefol-
gung der auf dem DSB-Recht beruhen-
den Beschlüsse oder Entscheidungen 
zu sanktionieren. 

- In sonstigen Streitigkeiten werden Ver-
fahren vor dem DSB-Gericht 1. Instanz 
eingeleitet durch 

- Antrag eines an einer Streitigkeit i. S. v. 
§ 5 Ziff. 3 Beteiligten; 

- Antrag eines durch einen Beschluss 
des Gesamtvorstands gem. § 10 Ziff. 6 
der Satzung ausgeschlossenen Mit-
glieds auf Überprüfung; 
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- Antrag des Kontrollausschusses, Strei-
tigkeiten i. S. v. § 5 Ziff. 3 auch ohne 
Antrag eines Beteiligten zur Sicherung 
des Rechtsfriedens innerhalb des DSB 
und der einheitlichen Anwendung des 
DSB-Rechts zu entscheiden. 

 
2. Die Verfahrenseinleitung hat schriftlich zu 

erfolgen. Die Schriftsätze sind in dreifacher 
Ausfertigung bei der DSB-Geschäftsstelle 
einzureichen. 

 
3. Der Antrag hat – auch soweit er Entschei-

dungen von DSB-Organen betrifft – grund-
sätzlich aufschiebende Wirkung. Das DSB-
Gericht 1. Instanz kann durch Beschluss 
anordnen, dass einem Antrag keine auf-
schiebende Wirkung zukommt. Gegen die-
sen Beschluss ist ein Rechtsmittel nicht zu-
lässig. 

 
4. Soweit der Antrag sich gegen eine Ent-

scheidung eines DSB-Organs richtet, ist er 
nur innerhalb einer Frist von vier Wochen 
nach Zustellung der Entscheidung, ansons-
ten nur innerhalb einer Frist von drei Mona-
ten nach der Beschlussfassung zulässig.  

 
5. Der Antrag auf Entscheidung durch das 

DSB-Gericht 1. Instanz erfordert die Zah-
lung eines Kostenvorschusses in Höhe von 
250,00 Euro. Dies gilt nicht, wenn der DSB 
oder eines seiner Organe oder einer seiner 
Ausschüsse oder Kommissionen oder Be-
auftragten Antragsteller ist. 

 
6. Der Antrag ist innerhalb der Antragsfrist der 

Ziff. 3. zu begründen und in dreifacher Aus-
fertigung bei der Geschäftsstelle des DSB 
einzureichen. 

 
7. Bei Versäumnis der Antrags-, Antragsbe-

gründungs- oder Einzahlungsfrist ist der 
Antrag vom Vorsitzenden des DSB-
Gerichts 1. Instanz als unzulässig zu ver-
werfen.  

 
8. Der Antrag muss enthalten: 

- die Bezeichnung der angegriffenen 
Entscheidung oder der zur Entschei-
dung vorgelegten Streitigkeit oder des 
vorgeworfenen Verstoßes gegen das 
DSB-Recht,  

- die Erklärung, wann die Entscheidung 
zugestellt wurde, 

- den Hinweis auf die erfolgte Zahlung 
des Kostenvorschusses. 

- Die Antragsbegründung muss enthal-
ten: 

- die Erklärung, inwieweit die Entschei-
dung angefochten wird und welche Ab-
änderung der Entscheidung beantragt 
wird, 

- die Angabe der Gründe der Antragstel-
lung sowie der Beweismittel, die vom 
DSB-Gericht 1. Instanz erhoben wer-
den sollen. 

- Der Antrag des Kontrollausschusses 
muss enthalten: 

- die genaue Bezeichnung des Versto-
ßes gegen das DSB-Recht, 

- die Erklärung, ob der Kontrollausschuss 
auf Weisung eines Organs des DSB tä-
tig geworden ist. 

 
9. Der Antrag kann jederzeit zurückgenom-

men werden. Über eine etwaige Rückzah-
lung des Kostenvorschusses entscheidet 
der Vorsitzende endgültig. 

 
10. Nach Eingang des Antrags entscheidet der 

Vorsitzende unter Beachtung der gemein-
samen Verfahrensgrundsätze des § 9 über 
die zweckmäßige Verfahrensweise. Hierbei 
hat er sich leiten zu lassen von dem Ziel, 
die Streitigkeit zeitnah, kompetent, sachge-
recht und kostengünstig - unter Wahrung 
des Ansehens der berechtigten Belange al-
ler Beteiligten - einer Entscheidung zuzu-
führen. Gleiches gilt für die Sanktionierung 
von Verstößen gegen das DSB-Recht. 

 
11. Stellt ein von einer Entscheidung Betroffe-

ner den Antrag, so kann das DSB-Gericht 
1. Instanz auf seine Antragstellung hin kei-
ne Entscheidung fällen, die ihm Nachteile 
gegenüber der angefochtenen Entschei-
dung bringen würde. 

 
12. Im übrigen gelten die gemeinsamen Verfah-

rensgrundsätze des § 9. 
 
 
§ 12 Verfahren vor dem DSB-Gericht 

2. Instanz 
 
1. Gegen Entscheidungen des DSB Gerichts 

1. Instanz ist die Berufung zulässig. Sie 
kann eingelegt werden von dem, der durch 
die Entscheidung beschwert ist. Der Kon-
trollausschuss kann Berufung auch mit der 
Begründung einlegen, durch die Entschei-
dung des DSB-Gerichts 1. Instanz werde 
das DSB-Recht nicht richtig angewendet, 
insbesondere werde von einer einheitlichen 
Anwendung des DSB-Rechts abgewichen. 

 
2. Die Berufung hat aufschiebende Wirkung.  
 
3. Die Berufungsfrist beträgt eine Woche. Sie 

beginnt mit der Zustellung der Entschei-
dung des DSB-Gerichts 1. Instanz.  

 
4. Die Einlegung der Berufung erfordert Zah-

lung eines Kostenvorschusses in Höhe von 
250,00  Euro. Dies gilt nicht, wenn der DSB 
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oder eines seiner Organe oder einer seiner 
Ausschüsse, Kommissionen oder Beauf-
tragten Berufung einlegt. 

 
5. Die Berufung ist innerhalb einer mit Zustel-

lung der Entscheidung des DSB-Gerichts 
1. Instanz beginnenden Frist von 14 Tagen 
zu begründen und in dreifacher Ausferti-
gung bei der Geschäftsstelle des DSB ein-
zureichen. Die Berufungsfrist kann auf An-
trag durch den Vorsitzenden verlängert 
werden. 

 
6. Bei Versäumnis der Berufungs-, Beru-

fungsbegründungs- oder Einzahlungsfrist 
des Kostenvorschusses ist die Berufung 
durch schriftlichen Abschluss als unzulässig 
zu verwerfen. 

 
7. Die Berufung muss enthalten: 

- die Bezeichnung der Entscheidung, ge-
gen die Berufung eingelegt wird, 

- die Erklärung, wann diese Entschei-
dung zugestellt wurde, 

- die Erklärung, das gegen die Entschei-
dung Berufung eingelegt wird, 

- den Nachweis der Zahlung des Kosten-
vorschusses. 

 
Die Berufungsbegründung muss enthalten: 
- die Erklärung, inwieweit die Entschei-

dung angefochten wird und welche Ab-
änderung der Entscheidung beantragt 
wird, 

- die Angabe der Gründe, die zur Anfech-
tung der Entscheidung geführt haben 
sowie der Beweise, die das DSB-
Gericht 2. Instanz erheben soll. 

 
8. Die Berufung kann jederzeit zurückgenom-

men werden. Über eine etwaige Rückzah-
lung des Kostenvorschusses entscheidet 
der Vorsitzende endgültig. 

 
9. Legt ein durch eine Entscheidung des DSB-

Gerichts 1. Instanz Betroffener Berufung 
ein, so kann das DSB-Gericht 2. Instanz auf 
seine Berufung hin weder eine höhere 
Sanktion aussprechen, noch eine Entschei-
dung fällen, die ihm Nachteile gegenüber 
der angefochtenen Entscheidung bringen 
würde. 

 
10. Im übrigen gelten die Grundsätze der §§ 9 

und 11 Ziff. 10. 
 
 
§ 13 Einstweilige Verfügungen 
 
Der Vorsitzende des DSB-Gerichts 1. Instanz und 
der Vorsitzende des DSB-Gerichts 2. Instanz sind 
berechtigt, im Rahmen der Zuständigkeit der 
DSB-Gerichte schriftlich begründete einstweilige 

Verfügungen zu erlassen, soweit dies zur Auf-
rechterhaltung des DSB-Rechtswesens oder des 
Sportbetriebs notwendig erscheint oder wenn zu 
besorgen ist, dass durch eine Veränderung des 
bestehenden Zustandes die Verwirklichung des 
Rechts eines Betroffenen vereitelt oder wesent-
lich erschwert werden könnte. Soweit sich aus 
dieser Rechtsordnung nichts anderes ergibt, gel-
ten die Vorschriften der §§ 935 ff. der Zivilpro-
zessordnung entsprechend. 
 
 
§ 14 Schiedsgericht 
 
1. Entscheidungen des DSB-Gerichts 

2. Instanz können nur durch das Schieds-
gericht i. S. v. § 17 der Satzung überprüft 
werden. 

 
2. Die in § 17 Ziff. 6 der Satzung genannte 

Mitteilung, das Schiedsgericht anrufen zu 
wollen, kann nur innerhalb einer Frist von 
einem Monat nach Zustellung der Ent-
scheidung des DSB-Gerichts 2. Instanz er-
folgen. 

 
3. Die §§ 1025 ff. der Zivilprozessordnung 

finden Anwendung. 
 
 
§ 15 Rechtskraft der Entscheidungen 
 
1. Entscheidungen des DSB-Gerichts 

1. Instanz und des DSB-Gerichts 2. Instanz 
werden mit ihrer Rechtskraft wirksam. 

 
2. Entscheidungen des DSB-Gerichts 

1. Instanz werden rechtskräftig, 
- wenn Rechtsmittel nicht zulässig sind, 

mit ihrer Verkündung, mangels Verkün-
dung mit ihrer Zustellung; 

- wenn Rechtsmittel zulässig sind und 
diese nicht oder nicht rechtzeitig einge-
legt werden, mit Ablauf der Rechtsmit-
telfrist oder mit dem Verzicht auf 
Rechtsmittel. 

 
3. Für die Rechtskraft der Entscheidungen 

des DSB-Gerichts 2. Instanz gilt Ziff. 2 ent-
sprechend. 

 
4. Die Rechtskraft der Entscheidungen des 

Schiedsgerichts richtet sich nach den Vor-
schriften der Zivilprozessordnung. 

 
 
§ 16 Gebühren und Kosten 
 
1. Jede Endentscheidung des DSB-Gerichts 

1. Instanz und des DSB-Gerichts 2. Instanz 
muss einen Ausspruch über die Kosten und 
Gebühren enthalten. 
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2. Die Kosten eines Verfahrens trägt in der 
Regel die unterliegende oder sanktionierte 
Partei. Bei Einleitung eines Verfahrens 
durch den DSB oder ein Organ des DSB 
trägt der DSB die Kosten, wenn es nicht zu 
einer Sanktionierung oder einer ansonsten 
für den Betroffenen negativen Entschei-
dung kommt. Nach pflichtgemäßem Ermes-
sen können das DSB-Gericht 1. Instanz 
und das DSB-Gericht 2. Instanz eine ande-
re Kostenentscheidung treffen.  

 
3. Die Gerichte tagen grundsätzlich an einem 

von ihnen bestimmten Tagungsort, und 
zwar unter angemessener Berücksichtigung 
der Interessen der beteiligten Parteien. 

 
4. Die Kosten für die DSB-Gerichte 1. und 

2. Instanz werden wie folgt festgelegt: 

a) Die Mindestgebühr für ein Verfahren 
beträgt 250,00 Euro, maximal 
1.000,00 Euro. Daneben sind die nach 
der DSB-RKO gezahlten Reisekosten 
für die Mitglieder der DSB-Gerichte und 
gegebenenfalls auch für den Sitzungs-
vertreter des Kontrollausschusses so-
wie pro Instanz ein pauschaler Ausla-
genersatz von 100,00 Euro für die Vor-
sitzenden der DSB-Gerichte zu erstat-
ten. 

 
b) In Verfahren, deren Gegenstand der 

Antrag auf Erlass von Sanktionen ist, ist 
die Mindestgebühr anzusetzen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Diese Rechtsordnung wurde angenommen von der 52. Ordentlichen Delegiertenversammlung  
am 03.05.2003 in Aachen. 
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DOPING  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Anti-Doping Regelwerk des Deutschen Schützenbundes ist der NADA-Code. 
Wegen Umfang dieses Regelwerkes wird dieser in einem separatem Abdruck wiedergegeben. 
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Anlage 1 der Satzung des Deutschen Schützenbundes /  
VERBOTSLISTE 2007 

 
Welt-Anti-Doping-Code 

 
Der offizielle Text der Liste verbotener Wirkstoffe und verbotener Methoden wird bei der 
WADA geführt und in Englisch und Französisch veröffentlicht. Im Falle von Unstimmigkei-
ten zwischen der englischen und französischen Fassung gilt die englische Fassung als 
maßgebliche Fassung. 

 
Inkrafttreten: 1. Januar 2007 

 
Die Anwendung jedes Arzneimittels soll auf medizinisch begründete Indikationen beschränkt werden. 

 
WIRKSTOFFE UND METHODEN, DIE ZU ALLEN ZEITEN 

(IN UND AUSSERHALB VON WETTKÄMPFEN) VERBOTEN SIND 
 

VERBOTENE WIRKSTOFFE 
 

S1. ANABOLE WIRKSTOFFE 
 
Anabole Wirkstoffe sind verboten. 
 
1. Anabol-androgene Steroide (AAS) 
 
a. Exogene* AAS, einschließlich 
 
1-Androstendiol (5α-androst-1-en-3ß,17ß-diol); 1-Androstendion (5α-androst-1-en-3,17-dion), Bo-
landiol (19-norandrostendiol); Bolasteron; Boldenon; Boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion); Ca-
lusteron; Clostebol; Danazol (17α-ethynyl-17ß-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazol); Dehydroch-
loromethyltestosteron (4-chloro-17ß-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-on); Desoxymethyl-
testosteron (17α-methyl-5α-androst-2-en-17ß-ol); Drostanolon; Ethylestrenol (19-nor-17α-pregn-4-
en-17-ol); Fluoxymesteron; Formebolon; Furazabol (17ß-hydroxy-17α-methyl-5α-androstano[2,3-
c]-furazan; Gestrinon; 4-Hydroxytestosteron (4,17ß-dihydroxyandrost-4-en-3-on); Mestanolon; 
Mesterolon; Metenolon; Methandienon (17ß-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-on); Me-
thandriol; Methasteron (2α, 17α-dimethyl-5α-androstan-3-on-17ß-ol); Methyldienolon (17ß-
hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-on); Methyl-1-testosteron (17ß-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-
1-en-on); Methylnortestosteron (17ß-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-on); Methyltrienolon (17ß-
hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-on); Methyltestosteron; Miboleron; Nandrolon; 19-
Norandrostendion (estr-4-en-3,17-dion); Norbolethon; Norclostebol; Norethandrolon; Oxabolon; 
Oxandrolon; Oxymesteron; Oxymetholon; Prostanozol ([3,2-c]pyrazol-5α-etioallocholan-17ß-
tetrahydropyranol); Quinbolon; Stanozolol; Stenbolon; 1-Testosteron (17ß-hydroxy-5α-androst-1-
en-3-on); Tetrahydrogestrinon (18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17ß-ol-3-on); Trenbolon und andere 
Wirkstoffe mit ähnlicher chemischer Struktur oder ähnlicher/n biologischer/n Wirkung(en). 
 
b. Endogene** AAS: 

 
Androstendiol (Androst-5-en-3-ß,17-ß-diol); Androstendion (Androst-4-en-3,17-dion); Dihydro-
testosteron (17ß-hydroxy-5α-androstan-3-on); Prasteron (Dehydroepiandrosteron, DHEA); Testos-
teron und die folgenden Metaboliten und Isomere: 
 
5α-androstan-3α,17α-diol; 5α-androstan-3α,17ß-diol; 5α-androstan-3ß,17α-diol; 5α-androstan-
3ß,17ß-diol; androst-4-en-3α,17α-diol; androst-4-en-3α,17ß-diol; androst-4-en-3ß,17α-diol; 
androst-5-en-3α,17α-diol; androst-5-en-3α,17ß-diol;androst-5-en-3ß,17α-diol; 4-androstendiol 
(androst-4-en-3ß,17ß-diol); 5-androstendion (androst-5-en-3,17-dion); epi-dihydrotestosteron; 3α-

                                                 
* Für die Zwecke dieses Abschnitts bezieht sich der Begriff "exogen" auf einen Wirkstoff, der vom Körper norma-
lerwiese nicht auf natürlichem Wege produziert werden kann. 
** Für die Zwecke dieses Abschnitts bezieht sich der Begriff "endogen" auf einen Wirkstoff, der vom Körper auf 
natürlichem Wege produziert werden kann. 
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hydroxy-5α-androstan-17-on; 3ß-hydroxy-5α-androstan-17-on; 19-norandrosteron; 19-
noretiocholanolon. 
 
Kann ein anabol-androgenes Steroid endogen produziert werden, so nimmt man von einer Probe an, 
dass sie diesen verbotenen Wirkstoff enthält, wenn die Konzentration dieses Wirkstoffs oder seiner 
Metaboliten oder Marker und/oder jegliches sonstige relevante Verhältnis in der Probe des Athleten 
derart vom beim Menschen anzutreffenden Normbereich abweicht, dass es unwahrscheinlich ist, dass 
die Konzentration beziehungsweise das Verhältnis mit einer normalen endogenen Produktion verein-
bar ist. Von einer Probe wird in einem derartigen Fall nicht angenommen, dass sie einen verbotenen 
Wirkstoff enthält, wenn ein Athlet nachweist, dass die Konzentration des verbotenen Wirkstoffs oder 
seiner Metaboliten oder Marker und/oder das relevante Verhältnis in der Probe des Athleten einem 
physiologischen oder pathologischen Zustand zuzuschreiben ist. 
 
Wenn ein Labor auf der Grundlage einer zuverlässigen Analysemethode (zum Beispiel IRMS) zeigen 
kann, dass der verbotene Wirkstoff exogenen Ursprungs ist, wird in allen Fällen und bei jeder Kon-
zentration von der Probe eines Athleten angenommen, dass sie einen verbotenen Wirkstoff enthält, 
und das Labor wird ein positives Analyseergebnis melden. In diesem Fall sind keine weiteren Unter-
suchungen notwendig. 
 
Wird ein Wert innerhalb des beim Menschen anzutreffenden Normbereichs vorgefunden, für den eine 
zuverlässige Analysemethode (zum Beispiel IRMS) keinen exogenen Ursprung des Wirkstoffs ergab, 
und es bestehen jedoch ernst zu nehmende Anzeichen eines möglichen Gebrauchs verbotener Wirk-
stoffe, wie der Vergleich mit endogenen Referenzsteroidprofilen, so führt die zuständige Anti-Doping-
Organisation weitere Untersuchungen durch, etwa in Form der Überprüfung früherer Untersuchungs-
ergebnisse oder durch weitere Kontrollen, um festzustellen, ob das Ergebnis einem physiologischen 
oder pathologischen Zustand zuzuschreiben ist, oder ob der verbotene Wirkstoff exogenen Ursprungs 
ist. 
 
Hat das Labor ein größeres T/E-Verhältnis (Verhältnis der Konzentration von Testosteron zu Epi-
testosteron) im Urin als vier (4) zu eins (1) gemeldet, und eine zuverlässige Analysemethode (z.B. 
IRMS) hat keinen exogenen Ursprung der Substanz ergeben, so kann eine weitere Untersuchung 
durchgeführt werden, etwa in Form der Überprüfung früherer Untersuchungsergebnisse oder durch 
weitere Kontrollen, um festzustellen, ob das Verhältnis auf einen physiologischen oder pathologischen 
Zustand zurückzuführen ist,  oder als Folge des exogenen Ursprungs eines verbotenen Wirkstoffs 
aufgetreten ist. 
 
Meldet ein Labor nach Anwendung einer zusätzlichen zuverlässigen Analysemethode (zum Beispiel 
IRMS), dass der verbotene Wirkstoff exogenen Ursprungs ist, so ist keine weitere Untersuchung er-
forderlich und man nimmt von der Probe an, dass sie diesen verbotenen Wirkstoff enthält. 
 
Wurde keine zusätzliche zuverlässige Analysemethode (zum Beispiel IRMS) angewendet und sind 
nicht mindestens drei frühere Testergebnisse verfügbar, wird für den Athleten ein Langzeitprofil er-
stellt, indem er über einen Zeitraum von drei Monaten mindestens dreimal unangekündigt von der 
zuständigen Anti-Doping-Organisation kontrolliert wird. Liegt das durch die darauf folgenden Kontrol-
len erstellte Langzeitprofil des betreffenden Sportlers physiologisch nicht im Normbereich, wird ein 
positives Analyseergebnis gemeldet. 
 
In extrem seltenen Einzelfällen kann Boldenon endogenen Ursprungs in einer geringen Konzentration 
(Nanogramm/mL) im Urin gefunden werden. Wird eine solche niedrige Konzentration an Boldenon von 
einem Labor gemeldet, und die Anwendung einer zuverlässigen Analysemethode (zum Beispiel 
IRMS) ergab keinen exogenen Ursprung des Wirkstoffs, können weitere Untersuchungen durchge-
führt werden. Wurde keine zusätzliche zuverlässige Analysemethode (zum Beispiel IRMS) angewen-
det, wird für den Athleten ein Langzeitprofil erstellt, indem er über einen Zeitraum von drei Monaten 
mindestens dreimal unangekündigt von der zuständigen Anti-Doping-Organisation kontrolliert wird. 
Liegt das durch die darauf folgenden Kontrollen erstellte Langzeitprofil des betreffenden Sportlers 
physiologisch nicht im Normbereich, wird ein positives Analyseergebnis gemeldet. 
 
Meldet das Labor ein positives Analyseergebnis bei 19-Norandrosteron, gilt dies als wissenschaft-
licher und gültiger Nachweis des exogenen Ursprungs des verbotenen Wirkstoffs. In diesem Fall sind 
keine weiteren Untersuchungen notwendig. 
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Arbeitet ein Sportler bei den Untersuchungen nicht mit, so wird angenommen, dass die Probe des 
Sportlers einen verbotenen Wirkstoff enthält. 
 
2. Zu den anderen anabolen Wirkstoffen gehören unter anderem 
 
Clenbuterol, Tibolon, Zeranol, Zilpaterol. 
 
S2. HORMONE UND VERWANDTE WIRKSTOFFE 
 
Die folgenden Wirkstoffe einschließlich anderer Wirkstoffe mit ähnlicher chemischer Struktur oder 
ähnlicher/n biologischer/n Wirkung(en) und ihre Releasingfaktoren sind verboten: 
 
1. Erythropoietin (EPO) ; 
2. Wachstumshormon (hGH), insulinähnliche Wachstumsfaktoren (zum Beispiel IGF-1), 

mechanisch induzierte Wachstumsfaktoren (MGFs); 
3. Gonadotropine (LH, hCG), nur bei Männern verboten; 
4. Insulin; 
5. Kortikotropine. 
 
Kann der Athlet nicht nachweisen, dass die Konzentration auf einen physiologischen oder pathologi-
schen Zustand zurückzuführen war, so nimmt man von einer Probe an, dass sie einen verbotenen 
Wirkstoff (wie oben aufgeführt) enthält, wenn die Konzentration des verbotenen Wirkstoffs oder seiner 
Metaboliten und/oder die relevanten Verhältnisse oder Marker in der Probe des Athleten derart über 
den beim Menschen anzutreffenden Normbereich hinausgeht/hinausgehen, so dass es unwahrschein-
lich ist, dass sie mit einer normalen endogenen Produktion vereinbar ist/sind. 
 
Berichtet das Labor nach Anwendung einer zuverlässigen Analysemethode, dass der verbotene Wirk-
stoff exogenen Ursprungs ist, so nimmt man von der Probe eines Athleten an, dass sie einen verbote-
nen Wirkstoff enthält, sie ist somit als positives Analyseergebnis zu melden. 
 
Das Vorhandensein anderer Wirkstoffe mit ähnlicher chemischer Struktur oder ähnlicher/n biologi-
scher/n Wirkung(en), diagnostischer Marker oder Releasingfaktoren eines oben aufgeführten Hor-
mons oder jedes andere Ergebnis, das darauf hinweist, dass der festgestellte Wirkstoff exogenen 
Ursprungs ist, gilt als Hinweis auf die Anwendung eines verbotenen Wirkstoffes und ist als positives 
Analyseergebnis zu melden. 
 
S3.  BETA-2-AGONISTEN 
 
Alle Beta-2-Agonisten einschließlich ihrer D- und L-Isomere sind verboten. 
 
Abweichend hiervon ist bei Formoterol, Salbutamol, Salmeterol und Terbutalin, soweit sie durch In-
halation angewendet werden, eine Medizinische Ausnahmegenehmigung nach dem vereinfachten 
Verfahren (Abbreviated Therapeutic Use Exemption - ATUE) erforderlich. 
 
Trotz der Erteilung einer Medizinischen Ausnahmegenehmigung gilt eine Konzentration von Sal-
butamol (frei und als Glukuronid) von mehr als 1000 Nanogramm/ml als positives Analyseergebnis, es 
sei denn, der Athlet weist nach, dass dieses abnorme Ergebnis die Folge des therapeutischen 
Gebrauchs von inhaliertem Salbutamol war. 
 
S4. WIRKSTOFFE MIT ANTIÖSTROGENER WIRKUNG 
 
Die folgenden Klassen anti-östrogener Wirkstoffe sind verboten: 
 
1. Aromatasehemmer; dazu gehören unter anderem Anastrozol, Letrozol, Aminoglutheti-

mid, Exemestan, Formestan, Testolacton. 
2. Selektive Östrogen-Rezeptor-Modulatoren (SERMs); dazu gehören unter anderem Ralo-

xifen, Tamoxifen, Toremifen. 
3. Andere antiöstrogene Wirkstoffe; dazu gehören unter anderem Clomiphen, Cyclofenil, 

Fulvestrant. 
 
S5. DIURETIKA UND ANDERE MASKIERUNGSMITTEL 
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Maskierungsmittel sind verboten. Zu den Maskierungsmitteln gehören unter anderem 
 
Diuretika*, Epitestosteron, Probenecid, Alpha-Reduktase-Hemmer (zum Beispiel Finasterid, Du-
tasterid), Plasmaexpander (zum Beispiel Albumin, Dextran, Hydroxyethylstärke) und andere 
Wirkstoffe mit ähnlicher/n biologischer/n Wirkung(en). 
 
Zu den Diuretika gehören 
 
Acetazolamid, Amilorid, Bumetanid, Canrenon, Chlortalidon, Etacrynsäure, Furosemid, Inda-
pamid, Metolazon, Spironolacton, Thiazide (zum Beispiel Bendroflumethiazid, Chlorothiazid, 
Hydrochlorothiazid), Triamteren und andere Wirkstoffe mit ähnlicher chemischer Struktur oder ähn-
licher/n biologischer/n Wirkung(en) (ausgenommen Drosperinon, das nicht verboten ist). 

 
VERBOTENE METHODEN 

 
M1. ERHÖHUNG DES SAUERSTOFFTRANSFERS 
 
Folgende Methoden sind verboten: 
 
1. Blutdoping einschließlich des Gebrauchs von eigenem, homologem oder heterologem Blut 

oder Produkten aus roten Blutkörperchen jeglicher Herkunft. 
2. Die künstliche Erhöhung der Aufnahme, des Transports oder der Abgabe von Sauerstoff, un-

ter anderem durch Perfluorchemikalien, Efaproxiral (RSR13) und veränderte Hämoglobinpro-
dukte (zum Beispiel Blutersatzstoffe auf Hämoglobinbasis, Mikrokapseln mit Hämoglobinpro-
dukten). 

 
M2. CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE MANIPULATION 
 
1. Verboten ist die tatsächliche oder versuchte unzulässige Einflussnahme, um die Integrität und 

Validität der Proben, die bei Dopingkontrollen genommen werden, zu verändern. Hierunter fal-
len unter anderem die Katheterisierung und der Austausch und/oder die Veränderung von U-
rin. 

2. Intravenöse Infusionen sind verboten, es sei denn, sie dienen der gerechtfertigten medizini-
schen Behandlung. 

 
M3.  GENDOPING 
 
Die nicht therapeutische Anwendung von Zellen, Genen, Genelementen oder der Regulierung der 
Genexpression, welche die sportliche Leistungsfähigkeit erhöhen kann, ist verboten. 
 

IM WETTKAMPF VERBOTENE WIRKSTOFFE UND METHODEN 
 

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Kategorien S1 bis S5 und M1 bis M3 sind im Wettkampf 
folgende Kategorien verboten: 

 
VERBOTENE WIRKSTOFFE 

 
S6. STIMULANZIEN 
 
Alle Stimulanzien, zu denen gegebenenfalls auch deren optische (D- und L-) Isomere gehören, außer 
Imidazolderivaten zur äußeren Anwendung und den Stimulanzien, die in das Überwachungspro-
gramm** für 2007 aufgenommen wurden, sind verboten.  
 
Zu den Stimulanzien gehören: 
 

                                                 
* Eine Medizinische Ausnahmegenehmigung ist nicht gültig, wenn der Urin eines Athleten ein Diuretikum zusam-
men mit Mengen verbotener Wirkstoffe enthält, die dem Grenzwert entsprechen oder unter ihm liegen.  
 
** Die in das Überwachungsprogramm für 2007 aufgenommenen Wirkstoffe (Bupropion, Koffein, Phenylephrin, 
Phenylpropanolamin, Pipradol, Pseudoephedrin, Synephrin) gelten nicht als verbotene Wirkstoffe. 
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Adrafinil, Adrenalin**, Amfepramon, Amiphenazol, Amphetamin, Amphetaminil, Benzphetamin, 
Benzylpiperazin, Bromantan, Cathin***, Clobenzorex, Cocain, Cropropamid, Crotetamid, Cycla-
zodon, Dimethylamphetamin, Ephedrin****, Etamivan, Etilamphetamin, Etilefrin, Famprofazon, 
Fenbutrazat, Fencamfamin, Fencamin, Fenetyllin, Fenfluramin, Fenproporex, Furfenorex, Hep-
taminol, Isomethepten, Levmethamphetamin, Meclofenoxat, Mefenorex, Mephentermin, Meso-
carb, Methamphetamin (D-), Methylendioxyamphetamin, Methylendioxymethamphetamin, p-
Methylamphetamin, Methylephedrin****, Methylphenidat, Modafinil, Nikethamid, Norfenefrin, 
Norfenfluramin, Octopamin, Ortetamin, Oxilofrin, Parahydroxyamphetamin, Pemolin, Pentetra-
zol, Phendimetrazin, Phenmetrazin, Phenpromethamin, Phentermin, 4-Phenylpiracetam 
(Carphedon), Prolintan, Propylhexedrin, Selegilin, Sibutramin, Strychnin, Tuaminoheptan und 
andere Wirkstoffe mit ähnlicher chemischer Struktur oder ähnlicher/n biologischer/n Wirkung(en). 
 
Ein Stimulans, das in diesem Abschnitt nicht aufgeführt ist, sollte nur dann als spezieller Wirkstoff 
berücksichtigt werden, wenn der Athlet nachweisen kann, dass es sich bei diesem Wirkstoff um einen 
Wirkstoff handelt, durch den es aufgrund seines allgemeinen Vorhandenseins in medizinischen Pro-
dukten besonders leicht zu unbeabsichtigten Verstößen gegen Anti-Doping-Bestimmungen kommen 
kann, oder dessen wirksamer Missbrauch als Dopingmittel weniger wahrscheinlich ist. 
 
S7.  NARKOTIKA 
Die folgenden Narkotika sind verboten: 
 
Buprenorphin, Dextromoramid, Diamorphin (Heroin), Fentanyl und seine Derivate, Hydro-
morphon, Methadon, Morphin, Oxycodon, Oxymorphon, Pentazocin, Pethidin. 
 
S8.  CANNABINOIDE 
Cannabinoide (zum Beispiel Haschisch, Marihuana) sind verboten. 
 
S9. GLUKOKORTIKOIDE 
 
Alle Glukokortikosteroide sind verboten, wenn sie oral, rektal, intravenös oder intramuskulär verab-
reicht werden. Für ihre Anwendung ist eine Medizinische Ausnahmegenehmigung erforderlich. 
 
Für alle anderen Verabreichungswege (intraartikuläre, periartikuläre, peritendinöse, epidurale, intra-
dermale Injektionen und Inhalation), mit Ausnahme der unten genannten, ist eine Medizinische Aus-
nahmegenehmigung nach dem vereinfachten Verfahren erforderlich. 
 
Topische Präparate zur Anwendung auf der Haut (einschließlich Iontophorese/Phonophorese), am 
inneren und äußeren Ohr, an der Nase, am Auge, in der Mundhöhle, am Zahnfleisch oder am After 
sind nicht verboten und erfordern keine Medizinische Ausnahmegenehmigung. 
 
Bei bestimmten Sportarten verbotene Wirkstoffe 
 
P.1 ALKOHOL 
 
Alkohol (Ethanol) ist in den nachfolgenden Sportarten nur im Wettkampf verboten. Die Feststellung 
erfolgt durch Atem- und/oder Blutanalyse. Der Grenzwert (Blutwerte), ab dem ein Verstoß gegen Anti-
Doping-Bestimmungen vorliegt, ist für jeden Verband in Klammern angegeben. 
 
• Luftsport (FAI) (0,20 g/L)    ● Moderner Fünfkampf (UIPM)  
• Bogenschießen (FITA, IPC) (0,10 g/L)    (0,10 g/L) für Disziplinen, bei denen  
• Motorsport (FIA) (0,10 g/L)    Schießen eingeschlossen ist 
• Billard (WCBS)     ● Motorradsport (FIM) (0,10 g/L) 
• Boule (CMSB, IPC) (0,10 g/L)   ● Motorbootsport (UIM) (0,30 g/L) 
• Karate (WKF) (0,10 g/L) 

                                                 
** Die Anwendung von Adrenalin in Verbindung mit einem Lokalanästhetikum oder die lokale Anwendung (zum 
Beispiel an der Nase, am Auge) ist nicht verboten.  
*** Cathin ist verboten, wenn seine Konzentration im Urin 5 Mikrogramm/ml übersteigt. 
**** Sowohl Ephedrin als auch Methylephedrin sind verboten, wenn ihre Konzentration im Urin jeweils 10 Mikro-
gramm/ml übersteigt. 
**** Sowohl Ephedrin als auch Methylephedrin sind verboten, wenn ihre Konzentration im Urin jeweils 10 Mikro-
gramm/ml übersteigt. 
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P.2  BETA-BLOCKER 
 
Wenn nichts anderes bestimmt ist, sind Betablocker in den folgenden Sportarten nur im Wettkampf 
verboten: 
 
• Luftsport (FAI) 
• Bogenschießen (FITA, IPC) (auch außer-

halb von Wettkämpfen verboten)  
• Motorsport (FIA)  
• Billard (WCBS)  
• Bob (FIBT)  
• Boule (CMSB, IPC) 
• Bridge (FMB) 
• Curling (WCF)  
• Turnen (FIG)  
• Motorradsport (FIM) 

• Moderner Fünfkampf (IUPM) für Dis-
ziplinen, bei denen Schießen einge-
schlossen ist 

• Kegeln (FIQ)  
• Segeln (ISAF) nur für Steuermänner beim 

Match Race (Boot gegen Boot) 
• Schießen (ISSF, IPC) (auch außerhalb von 

Wettkämpfen verboten)  
• Skifahren/Snowboard (FIS) Skispringen, 

Freistil Aerials/Halfpipe und Freistil-
Snowboard Halfpipe/Big Air 

• Ringen (FILA) 

Zu den Betablockern gehören unter anderem 
 
Acebutolol, Alprenolol, Atenolol, Betaxolol, Bisoprolol, Bunolol, Carteolol, Carvedilol, Celipro-
lol, Esmolol, Labetalol, Levobunolol, Metipranolol, Metoprolol, Nadolol, Oxprenolol, Pindolol, 
Propranolol, Sotalol, Timolol. 

 
SPEZIELLE WIRKSTOFFE* 

 
Die speziellen Wirkstoffe* sind nachfolgend aufgeführt: 
 
• alle Beta-2-Agonisten zur Anwendung durch Inhalation, außer Salbutamol (frei und als Gluku-

ronid) bei einer Konzentration von mehr als 1000 Nanogramm/ml, und Clenbuterol; 
• Probenecid; 
• Cathin, Cropropamid, Crotetamid, Ephedrin, Etamivan, Famprofazon, Heptaminol, Isomethep-

ten, Levmethamphetamin, Meclofenoxat, p-Methylamphetamin, Methylephedrin, Nikethamid, 
Norfenefrine, Octopamine, Ortetamine, Oxilofrine, Phenpromethamin, Propylhexedrin, Selegi-
lin, Sibutramin, Tuaminoheptan und alle anderen Stimulanzien, die nicht ausdrücklich in Ab-
schnitt S6 aufgeführt sind, bei denen der Athlet nachweist, dass diese die in Abschnitt S6 be-
schriebenen Bedingungen erfüllen; 

• Cannabinoide; 
• alle Glukokortikoide; 
• Alkohol; 
• alle Betablocker. 
 
* „Die Liste verbotener Wirkstoffe und Methoden kann spezielle Wirkstoffe aufführen, durch die es 
aufgrund ihres allgemeinen Vorhandenseins in medizinischen Produkten besonders leicht zu unbeab-
sichtigten Verstößen gegen Anti-Doping-Bestimmungen kommen kann, oder deren wirksamer Miss-
brauch als Dopingmittel weniger wahrscheinlich ist.“ Ein Dopingvergehen im Zusammenhang mit die-
sen Wirkstoffen kann zu einem verminderten Strafmaß führen, vorausgesetzt „… der Athlet kann 
nachweisen, dass die Anwendung eines speziellen Wirkstoffs nicht der Steigerung der sportlichen 
Leistung diente.“ 

 
 
 
 
 
Diese Anlage zur Satzung wurde  
angenommen von der 54. Ordentlichen Delegiertenversammlung am 30.04.2005 in Göttingen und 
geändert durch die Gesamtvorstandsbeschlüsse in den Sitzungen am 29.04.2006 in Dresden und am 
24.03.2007 in Wiesbaden. 
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Anlage 2 der Satzung des Deutschen Schützenbundes /  
Auszug aus dem NADA-CODE 
 
 
ARTIKEL 11: SANKTIONEN GEGEN EINZELNE PERSONEN 

 
11.1 Verschuldensvermutung 
 
Das Vorhandensein eines verbotenen Wirkstoffs oder seiner Metaboliten oder Marker in einer Körperge-
webs- oder Körperflüssigkeitsprobe des Athleten begründet die widerlegbare Vermutung, dass der Athlet 
den Verstoß mindestens fahrlässig begangen hat. 
 
Der Athlet kann diese Vermutung widerlegen, indem er nachweist, dass dieser Verstoß ohne sein Verschul-
den verursacht wurde,  und er nachweist, wie der verbotene Wirkstoff in seinen Organismus gelangt ist 
(zum Beweismaß vgl. Art. 3). 
 
 
11.2 Annullierung der Ergebnisse von Wettkämpfen und Wettkampfveranstaltungen 
 
11.2.1 Ein Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen während oder in Verbindung mit einem bestimmten 

Wettkampf führt zur Disqualifikation und Annullierung gem. Ziff. 9.6. Entsprechendes gilt grundsätz-
lich für alle Wettkampfergebnisse, die in dem Zeitraum von der Entnahme einer positiven Probe o-
der der Begehung eines anderen Verstoßes gegen Anti-Doping-Bestimmungen bis zum Beginn ei-
ner Suspendierung oder Sperre erzielt wurden. 

 
11.2.2 Darüber hinaus ist der Athlet grundsätzlich ebenfalls für alle Wettkämpfe der Wettkampfveran-

staltung, in deren Rahmen der Athlet gegen Anti-Doping-Bestimmungen verstoßen hat, zu disquali-
fizieren und die Ergebnisse zu annullieren. 

 
11.2.3 Hat der Athlet keinen schuldhaften Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen begangen, werden 

die Wettkampfergebnisse aus den nachfolgenden Wettkämpfen nicht annulliert, es sei denn, es 
besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die in diesen Wettkämpfen erzielten Ergebnisse von dem Ver-
stoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen beeinflusst worden sind. 

 
 
11.3 Sperre im Falle eines positiven Analyseergebnisses 
 
11.3.1 Für die folgenden Verstöße gegen Anti-Doping-Bestimmungen; 
 

- Vorhandensein eines verbotenen Wirkstoffs oder seiner Metaboliten oder Marker in einer Kör-
pergewebs- bzw. Körperflüssigkeitsprobe; 

- -  Anwendung oder Versuch der Anwendung eines verbotenen Wirkstoffs oder einer verbote-
nen Methode; 

- Besitz eines verbotenen Wirkstoffs oder einer verbotenen Methode; 
 
beträgt die Sanktion 
Erster Verstoß: eine zweijährige (2-jährige) Sperre 
Zweiter Verstoß:  eine lebenslange Sperre. 
 
Beim Ausmaß der Sperre sind im Übrigen die konkreten Umstände des Einzelfalles, das Maß des 
Verschuldens und die Angemessenheit der Sperre im Verhältnis zum Verstoß gemäß den nachste-
henden Bestimmungen zu berücksichtigen. 

 
11.3.2 Wenn der Athlet in einem Einzelfall, bei dem es um einen Verstoß gegen Anti-Doping-

Bestimmungen nach Artikel 2.1 oder um die Anwendung eines verbotenen Wirkstoffs oder einer 
verbotenen Methode nach Artikel 2.2 geht, nachweist, dass dieser Verstoß ohne sein Verschulden 
verursacht wurde, so kann die ansonsten geltende Sperre aufgehoben werden. Liegt ein Verstoß 
gegen Artikel 2.1 aufgrund des Nachweises eines verbotenen Wirkstoffs  
oder seiner Marker oder Metaboliten vor, muss der Athlet zu seiner Entlastung ebenfalls nachwei-
sen, wie der verbotene Wirkstoff in seinen Organismus gelangte. 

 
11.3.3 Wenn der Athlet in einem Einzelfall nachweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 

gehandelt hat, kann die Dauer der Sperre reduziert werden. Allerdings darf die reduzierte Dauer der 
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Sperre nicht weniger als die Hälfte der ansonsten anwendbaren Mindestdauer der Sperre betragen. 
Wenn die ansonsten geltende Dauer der Sperre eine lebenslange Sperre ist, darf die reduzierte 
Dauer der Sperre nicht unter acht (8) Jahren liegen. Werden in Körpergewebs- oder Körperflüssig-
keitsproben des Athleten ein verbotener Wirkstoff oder dessen Marker oder Metaboliten nachgewie-
sen, was einen Verstoß gegen Artikel 2.1 bedeutet, muss der Athlet für eine Reduzierung der Dauer 
der Sperre darüber hinaus darlegen, wie der verbotene Wirkstoff in seinen Organismus gelangte. 

 
11.4 Sperre im Falle eines positiven Analyseergebnisses bei sog. „speziellen“  
 Wirkstoffen 
 

Die „Liste verbotener Wirkstoffe und verbotener Methoden“ enthält spezielle Wirkstoffe (specified 
substances), die aufgrund ihrer großen Verbreitung in medizinischen und anderen Produkten be-
sonders leicht zu unbeabsichtigten Verstößen gegen Anti-Doping-Bestimmungen führen können, 
oder deren wirksamer Missbrauch als Dopingmittel weniger wahrscheinlich ist. 
 
Kann ein Athlet nachweisen, dass die Anwendung eines speziellen Wirkstoffs nicht der Steigerung 
der sportlichen Leistung diente, so findet anstelle der Sperre gemäß Artikel 11.3.1 folgendes Straf-
maß Anwendung: 

 
Erster Verstoß: Mindestens eine öffentliche Verwarnung bis zu höchstens einer einjährigen 

(1-jährige) Sperre. 
Zweiter Verstoß: eine zweijährige (2-jährige) Sperre. 
Dritter Verstoß: eine lebenslange Sperre. 

 
Im Übrigen finden die Bestimmungen des Abschnittes 11.3 entsprechend Anwendung. 

 
11.5 Sperre bei anderen (als in Ziff. 11.3 und 11.4 genannten) Verstößen gegen  
 Anti-Doping-Bestimmungen 
 

Die Dauer der Sperre beträgt bei:  
 
11.5.1 Verweigerung einer Kontrolle und Einflussnahme 

Bei Verstößen gegen Artikel 2.3 oder Artikel 2.5 findet die in Artikel 11.3.1 jeweils genannte Sperre 
Anwendung. Im Übrigen finden die Bestimmungen Ziff. 11.3.3 entsprechend Anwendung. 

 
11.5.2 Handel, Verabreichung und sonstige Tatbeteiligung 

Bei Verstößen gegen Artikel 2.7 oder Artikel 2.8 kann eine lebenslange Sperre auferlegt werden. 
 

Bei Athletenbetreuern bedeutet Sperre Entzug der Akkreditierung für den genannten Zeitraum bzw. 
das Verbot, in irgendeiner (Hilfs-)Funktion an Wettkämpfen oder Wettkampfveranstaltungen teilzu-
nehmen oder eine offizielle Funktion für einen Sportverband, -verein oder den Athleten auszuüben.  
 
Ein Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen unter Beteiligung von Minderjährigen gilt als beson-
ders schwerwiegender Verstoß; wird ein solcher Verstoß von Athletenbetreuern begangen und be-
trifft er nicht die in Artikel 11.4 erwähnten speziellen Wirkstoffe, kann dies zu einer lebenslangen 
Sperre für diese Athletenbetreuer führen. 
 
Im Übrigen finden die Bestimmungen Ziff. 11.3.3 entsprechend Anwendung. 
 

11.5.3 Angaben zum Aufenthaltsort und zur Erreichbarkeit 
Bei Verstößen gegen Artikel 2.4 beträgt die Sperre 
 
Erster Verstoß: eine öffentliche Verwarnung 
Zweiter Verstoß: eine mindestens dreimonatige (3-monatige) Sperre  
Dritter Verstoß: eine einjährige (1-jährige) Sperre  
Vierter Verstoß: eine zweijährige (2-jährige) Sperre  

 
11.5.4  Teilnahme an Wettkämpfen trotz Suspendierung oder Sperre 

Bei Verstößen gegen Artikel 2.9 findet die in Artikel 11.3.1 jeweils genannte Sperre Anwendung. Im 
Übrigen finden die Bestimmungen Ziff. 11.3.2 und Ziff. 11.3.3 entsprechend Anwendung. 
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11.6 Kronzeugenregelung 
 

Wenn der Athlet die NADA oder einen nationalen Sportfachverband maßgeblich bei der Aufdeckung 
oder dem Nachweis eines Verstoßes gegen Anti-Doping-Bestimmungen durch Athletenbetreuer und 
andere Personen unterstützt hat und die NADA oder ein nationaler Sportfachverband dadurch einen 
Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen durch eine andere Person im Sinne von Artikel 2.6.2 
oder Artikel 2.7 oder Artikel 2.8 aufdeckt oder nachweist, kann die Dauer der Sperre reduziert wer-
den. Die reduzierte Dauer der Sperre darf allerdings nicht weniger als die Hälfte der ansonsten an-
wendbaren Mindestdauer der Sperre betragen. Wenn die ansonsten geltende Dauer der Sperre ei-
ne lebenslange Sperre ist, darf die nach diesem Unterartikel reduzierte Dauer der Sperre nicht unter 
acht (8) Jahren liegen. 

 
11.7 Maßregeln außerhalb des Sports  
 

Bei hinreichendem Verdacht auf einen Verstoß gegen § 6a Arzneimittelgesetz (AMG) hat der Ver-
band die jeweilige Person zur Anzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zu bringen. 
Bei hinreichendem Verdacht auf einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) hat der 
Verband die jeweilige Person ebenfalls zur Anzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zu 
bringen. Für den Fall des § 31a Abs. 1 BtMG steht die Strafanzeige jedoch im pflichtgemäßen 
Ermessen des Verbandes. Dabei ist davon auszugehen, dass ein Eigenverbrauch in geringer 
Menge bei maximal drei (3) Konsumeinheiten des Betäubungsmittels vorliegen kann. 

 
11.8 Regeln bei wiederholtem oder mehrfachem Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen 
 
11.8.1 Ein wiederholter Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen kann nur dann als zweiter Verstoß bei 

der Verhängung von Sanktionen gemäß Artikel 11.3, 11.4 und 11.5 berücksichtigt werden, wenn der 
Athlet oder die Person den zweiten Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen verübt hat, nachdem 
er von dem ersten Verstoß Kenntnis hatte oder Kenntnis hätte haben können. 

 
Die Beweislast für den Zeitpunkt der Kenntnis trägt die NADA oder der nationale Sportfachverband, 
soweit diesem die Disziplinarbefugnis zusteht. Gelingt der NADA oder dem nationalen Sportfach-
verband der Beweis nicht, werden die Verstöße als ein einziger erster Verstoß behandelt und die zu 
verhängende Sanktion begründet sich auf den Verstoß, der die strengere Sanktion nach sich zieht. 

 
11.8.2 Wird auf Grundlage einer einzigen Kontrolle nachgewiesen, dass ein Athlet sowohl hinsichtlich 

eines speziellen Wirkstoffs gemäß Artikel 11.4 als auch hinsichtlich eines weiteren verbotenen 
Wirkstoffes oder einer verbotenen Methode einen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen be-
gangen hat, so wird davon ausgegangen, dass der Athlet einen einzelnen Verstoß gegen Anti-
Doping-Bestimmungen begangen hat, wobei jedoch die zu verhängende Sanktion sich auf denjeni-
gen Verstoß gründet, welcher die strengere Sanktion nach sich zieht. 

 
11.8.3 Hat ein Athlet zwei separate Verstöße gegen Anti-Doping-Bestimmungen begangen, wobei beim 

ersten dieser Verstöße ein spezieller Wirkstoff gemäß Artikel 11.4 (Spezielle Wirkstoffe) nach-
gewiesen wurde, während bei dem nachfolgenden zweiten Verstoß ein verbotener Wirkstoff o-
der eine verbotene Methode nachgewiesen wurde, die den Sanktionen gemäß Artikel 11.3 unterlie-
gen, oder dieser zweite Verstoß ein Verstoß war, der den Sanktionen gemäß Artikel 11.5.1 unter-
liegt, so beträgt die Dauer der Sperre, die für den zweiten Verstoß verhängt wird, mindestens zwei 
und höchstens drei Jahre. 
 
Wird nachgewiesen, dass ein Athlet einen dritten Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen be-
gangen hat, wobei eine Kombination eines Verstoßes im Zusammenhang mit speziellen Wirkstoffen 
gemäß Artikel 11.4 und einem weiteren Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen gemäß Artikel 
11.3 oder 11.5.1 vorliegt, so kann als Sanktion eine lebenslange Sperre verhängt werden. 
 

11.8.4 Wird eine Sperre aufgehoben, so wird der Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmungen nicht als 
Verstoß im engeren Sinne der Feststellung der Dauer der Sperre aufgrund mehrmaliger Verstöße 
gemäß Artikel 11.3, 11.4 und 11.5 angesehen. 
 

11.9 Beginn der Sperre 
 

Die Sperre beginnt mit dem Tag der Entscheidung des Disziplinarorgans. Der Zeitraum einer Sus-
pendierung gem. Ziff. 9.5 wird auf die Gesamtdauer der abzuleistenden Sperre angerechnet. 
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11.10 Status während der Sperre – Verbot der Teilnahme an Veranstaltungen anderer 
 Sportorganisationen 
 

Eine Person, die gesperrt wurde, darf während der Sperre in keiner Eigenschaft an einem Wett-
kampf oder einer Aktivität (außer an Präventions- oder Rehabilitationsprogrammen) teilnehmen, die 
von einem internationalen Sportverband, dem IOC und IPC, einem nationalen Sportverband ge-
nehmigt oder organisiert wurde1. Hierzu gehören ebenfalls die von den nationalen Sportverbänden 
unabhängigen Ligen. Darüber hinaus darf die gesperrte Person an keiner mit öffentlichen Mitteln 
geförderten Trainingsmaßnahme teilnehmen. Eine Zuwiderhandlung gegen diese Bestimmung stellt 
einen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen gem. Art. 2.9 NADA-Code dar und ist entspre-
chend gem. Ziff. 11.5.4 NADA-Code zu sanktionieren. 
 
Darüber hinaus sind die Organisationen und Einrichtungen, die den Athleten oder eine andere be-
troffene Person finanziell unterstützen, verpflichtet, bei einem Verstoß gegen Anti-Doping-
Bestimmungen sämtliche finanzielle Unterstützung, welche diese Person erhält bzw. erhalten hat, 
teilweise oder gänzlich einzubehalten oder ab dem Zeitpunkt der Probenahme zurückzufordern. Bei 
Wettkämpfen und Wettkampfveranstaltungen hat der Veranstalter dafür Sorge zu tragen, dass fi-
nanzielle Zuwendungen und Preisgelder in diesem Fall zurückgefordert bzw. nicht ausbezahlt wer-
den. 

 
11.11 Kontrollen nach Ablauf einer Sperre 
 

Als Voraussetzung dafür, dass der Athlet nach Ablauf einer bestimmten Sperre wieder an Wett-
kämpfen teilnehmen kann, muss der Athlet während der Zeit einer vorläufigen Suspendierung oder 
Sperre für Trainingskontrollen durch die NADA zur Verfügung stehen und weiterhin seine aktuellen 
und genauen Angaben zum Aufenthaltsort und zur Erreichbarkeit entsprechend seiner Zugehörig-
keit zu einem Testpool oder Kader gem. Art. 6 machen. Athleten, die keinem Kader angehören, 
werden im Hinblick auf ihre Meldepflichten für den Zeitraum ihrer Sperre so behandelt, als ob sie ei-
nem Kader angehören würden.  
 
Der Athlet, gegen den eine Sperre verhängt wurde und der seine aktive Laufbahn beendet hat und 
dementsprechend aus dem Testpool für Trainingskontrollen gestrichen wird, kann zu einem späte-
ren Zeitpunkt erst wieder an Wettkämpfen teilnehmen, wenn er die NADA von seiner Rückkehr ins 
Wettkampfgeschehen informiert hat und er über einen Zeitraum von mindestens zwölf (12) Monaten 
mindestens zwei (2) Trainingskontrollen unterzogen wurde, wobei die Analyse der letzten Kontrolle 
entsprechend einer Wettkampfkontrolle vorzunehmen ist, d. h auch auf die Wirkstoffe analysiert 
wird, die im Wettkampf verboten sind. Die Kosten für diese Kontrollen gehen zu Lasten des Athle-
ten. 

 
 
 
1 Anm.: Der Athlet oder die Person dürfen nach dieser Vorschrift auch nicht an Veranstaltungen nationaler wie internati-
onaler Verbände anderer Sportarten teilnehmen, wenn er/sie vom nationalen oder internationalen Verband einer 
Sportart gesperrt wurde. 
 
ARTIKEL 12: KONSEQUENZEN FÜR MANNSCHAFTEN 
 
Liegen bei mehr als einem Mitglied einer Mannschaft die Voraussetzungen für eine vorläufige Suspendie-
rung gem. Art. 9.5 bzw. für eine Disqualifikation gem. Art. 9.6 vor, kann die Mannschaft disqualifiziert wer-
den oder gegen sie andere disziplinarische Maßnahmen verhängt werden, soweit die Regelwerke des ent-
sprechenden nationalen Sportfachverbandes eine solche Maßnahme vorsehen. Für die Anordnung der 
Maßnahme ist der jeweilige nationale Sportfachverband zuständig. 
 
 
 
Diese Anlage zur Satzung wurde  
angenommen von der 54. Ordentlichen Delegiertenversammlung am 30.04.2005 in Göttingen und 
geändert durch die Gesamtvorstandsbeschlusse in den Sitzungen am 29.04.2006 in Dresden und am 
24.03.2007 in Wiesbaden. 
 
 


